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Bundestagswahl 2021 – ONLINE-Wahlscheinantrag
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
nun pünktlich zur Bundestagswahl am 
26.09.2021 besteht die Möglichkeit, 
den Wahlschein für die Briefwahl auch 
online zu beantragen. Der Wahlschein 
kann online beantragt werden, sobald 
Sie die Wahlbenachrichtigung erhal-
ten haben.

Die Beantragung eines Wahlscheins 
mit Briefzustellung ist möglich in der 
Zeit vom 06.09.2021 bis 22.09.2021, 
12:00 Uhr,
bei Selbstabholung im Wahlamt zu-
sätzlich bis 24.09.2021, 14:00 Uhr.

Bei der Online-Beantragung wird eine 
reguläre Postlaufzeit von drei Tagen 
berücksichtigt (anderenfalls besteht 
ein Risiko, dass dies nicht mehr in je-
dem Falle sicherzustellen ist). Daher 
wird kurz vor Ablauf der Frist eine 
persönliche Antragstellung bzw. Ab-
holung der Briefwahlunterlagen emp-
fohlen.

Dem Bürger, der online einen Wahl-
schein beantragt, wird kein Fach- oder 
Verwaltungswissen abverlangt: Das 
Ausfüllen des Online-Wahlscheinan-
trages ist kinderleicht. 

Die Benutzerführung ist intuitiv und 
einfach.
Durch Plausibilitätsprüfungen wäh-
rend der Eingabe können keine Fehler 
passieren. Vom Bürger werden nicht 
mehr Eingaben erwartet als für die 
Identifikation, Erreichbarkeit und den 
eigentlichen Antrag unbedingt not-
wendig sind.
Um die Nutzung des Internetwahl-
scheins noch einfacher zu machen, ist 
auf der Wahlbenachrichtigung ein QR-
Code angebracht. Einfach einscannen 
und Sie landen auf der Antragsseite 
für den Internetwahlschein auf der 
Website der Stadt Zörbig.
Der gesamte Antragsvorgang ist lo-
gisch und nachvollziehbar auf mehrere 
Eingabebildschirme verteilt. Anhand 
der eingegebenen Adresse werden nur 
die Wahlen angezeigt, für die der Bür-
ger einen Wahlschein beantragen kann.
Außerdem kann eine abweichende 
Versandanschrift angegeben werden.

Grundlage für die Installation und das 
Betreiben des Internetwahlscheins ist 
das INFORMATIONSREGISTER - eine 
Datenbanklösung, die entsprechend 
der geltenden Datenschutzgesetze 

und -bestimmungen ausschließlich 
das jeweilige Orts- und Straßenver-
zeichnis und alle Informationen zu 
den stattfindenden Wahlen auswer-
tet. Das INFORMATIONSREGISTER ist 
vor unberechtigtem Zugriff durch eine 
Vielzahl programmseitiger Sicherheits-
komponenten und Sicherheitsmaß-
nahmen geschützt.

Für weitere Fragen zur Wahlscheinbe-
antragung steht Ihnen Frau Sponholz 
oder Frau Wolf, Telefon-Nr. 034956-
60131 oder -60130 gern zur Verfü-
gung.

Oder gleich scannen:

Anzeige(n)
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Tag der Städtebauförderung und 1. Zörbiger Gesundheitstag

Am 14.08.2021 öffnete das Stadtbad 
Zörbig unter dem Motto „Gesundheits-
tag“ und „Tag der Städtebauförde-
rung“ seine Tore.
Kinder und Erwachsene kamen nicht 
nur im Wasser auf ihre Kosten, sondern 
konnten Körper und Geist bei Übungen 
mit der Physiotherapie Heike Sauer & 
Claudia Kolbig und Yoga mit Frau Antje 
Fuchs von Anhaltyoga in Einklang brin-
gen. Aber auch bei Dr. Ihle, dem Team 
von RettMedic sowie AOK konnte man 
mehr über die eigene Gesundheit er-
fahren. Zudem zeigte Teilhabemanager 

Johannes Reiß mithilfe eines Altersan-
zuges den zahlreichen Besuchern die 
körperlichen Veränderungen im Alter 
auf.
Das neue Mehrzweckgebäude, welches 
sich auf dem Gelände des Stadtbades 
befindet, wurde mit einer Ausstellung 
zum Tag der Städtebauförderung sowie 
der Station der Volkssolidarität einge-
weiht.
Und wer bei all den Aktivitäten seinen 
Durst mit frischen Getränken stillen 
wollte, war bei der Station des Jugend-
clubs Zörbig an der richtigen Stelle.

In diesem Sinne bedankt sich die Stadt 
Zörbig bei allen Akteuren für die Unter-
stützung an diesem erfolgreichen und 
aufschlussreichen Tag. Danke auch an 
alle Besucher, die uns sowohl mit guter 
als auch nicht so guter Kritik bedacht 
haben. Damit im Rücken starten wir mit 
noch mehr Elan, eingeschlossen neuer 
Ideen, in die Planung des 2. Gesund-
heitstages im nächsten Jahr.

gez. Matthias Egert
Bürgermeister
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Pachtausschreibung Gastronomiebetrieb
Die Stadt Zörbig beabsichtigt ab 1. Februar 2022 im grundhaft sanierten Aktuarhaus in direkter Nachbarschaft zum Kultur-
Quadrat Schloss Zörbig in Zörbig ein

Café – Restaurant mit ca. 70 Sitzplätzen (30 davon auf der Terrasse)

zu verpachten.

Das Aktuarhaus ist neben dem Kultur-
Quadrat Schloss Zörbig gelegen und 
befindet sich im historischen Ortskern 
der Stadt Zörbig, in direkter Nähe zur 
Zweifeldsporthalle.
Das Grundstück hat eine Größe von ca. 
400 m², davon sind 70 m² als Terrasse, 
welche beispielsweise als Biergarten 
genutzt werden kann.
Im Gebäude stehen ca. 140 m² im 
Erdgeschoss und ca. 16 m² im Keller-
geschoss zur Verfügung. Es ist aus-
reichend Platz für 70 Sitzplätze (30 
davon auf der Terrasse). In der Küche 

stehen Drehstrom- und Gasanschluss 
zur Verfügung. Parkplätze sind fuß-
läufig direkt angrenzend an das Pacht-
grundstück in ausreichender Zahl vor-
handen.

Die Pachtbedingungen und ergänzen-
den Unterlagen können bei der Stadt 
Zörbig, Fachbereich Bau- und Gebäu-
demanagement, Markt 12, 06780 Zör-
big abgefordert werden.
Interessierten Bewerbern stehen wir 
für ein persönliches Gespräch gern zur 
Verfügung. Nähere Auskünfte können 

per E-Mail info@stadt-zoerbig.de oder 
per Telefon 034956 600 eingeholt wer-
den.
Schriftliche Bewerbungen sind bis zum 
30.09.2021 im verschlossenen Um-
schlag mit der Aufschrift „Pachtaus-
schreibung Aktuarhaus“ bei der Stadt 
Zörbig, Markt 12, 06780 Zörbig einzu-
reichen.

Zörbig, den 01.09.2021

gez. Egert
Bürgermeister

Mitteilung über die Graben- und Gewässerschau  
des Unterhaltungsverbandes Westliche Fuhne/Ziethe
Sehr geehrte Grundstückseigentümer,
die Graben- und Gewässerschau im 
Herbst 2021 für den Bereich des Unter-
haltungsverbandes Westliche Fuhne/
Ziethe mit dem Zuständigkeitsbereich 
der Ortschaften:
- Zörbig mit Ortsteil Mößlitz
- Göttnitz mit Ortsteil Löbersdorf
- Stummsdorf mit Ortsteil Werben
- Schrenz mit Ortsteil Rieda
- Spören mit Ortsteil Prussendorf
- Quetzdölsdorf
- Großzöberitz
- Löberitz
- Cösitz mit Ortsteil Priesdorf
- Schortewitz
findet am Dienstag, dem 5. Oktober 
2021, statt.
Treffpunkt zur Abstimmung der Stand-
orte der Besichtigung von Gewässer-
abschnitten im Rahmen der Gewässer-
schau ist um 9 Uhr im Sitzungssaal des 
Rathauses, Markt 12 in 06780 Zörbig.
Die Gewässerschau ist öffentlich und 
kann durch interessierte Bürger bezie-
hungsweise Grundstückseigentümer 
wahrgenommen werden.

Diese Veröffentlichung basiert auf dem 
Gesetz über die Wasser- und Bodenver-
bände (Wasser-Verbandgesetz WVG) 
vom 12.02.1991.
Sollten bereits jetzt Hinweise bestehen, 
welche eine vorherige Besichtigung 
zur Beurteilung der Sachlage erforder-
lich machen, bitten wir um entspre-
chende Hinweise an den Fachbereich 
3 Bau und Gebäudemanagement per 
E-Mail unter:
andreas.voss@stadt-zoerbig.de oder te-
lefonisch unter 034956 60200.
Alternativ an den Bauhofleiter unter: 
daniel.niedzial@stadt-zoerbig.de oder 
telefonisch unter: 034956 60205.

Um Kenntnisnahme und Beachtung 
wird gebeten

Mit freundlichen Grüßen

Andreas Voss
Leiter des Fachbereiches  
Bau und Gebäudemanagement
  

Mitteilungsblatt/Amtsblatt der Stadt Zörbig

mit ihren Ortsteilen Löberitz, Wadendorf, Salzfurtka-
pelle, Großzöberitz, Quetzdölsdorf, Spören, Prussen-
dorf, Schrenz, Rieda, Stumsdorf, Werben, Göttnitz, 
Löbersdorf, Cösitz, Priesdorf, Schortewitz, Mößlitz 
und Zörbig

- Herausgeber, Verlag und Druck: 
 LINUS WITTICH Medien KG, 04916 Herzberg, 
 An den Steinenden 10, Telefon: (0 35 35) 4 89-0
 Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemei-

nen Geschäftsbedingungen.
- Verantwortlich für den amtlichen Teil: 
 Der Bürgermeister der Stadt Zörbig, 06780 Zörbig, 
 Markt 12, Telefon 03 49 56/6 01 00
- Verantwortlich für den nichtamtlichen Teil und 
 Anzeigenteil/Beilagen: 
 LINUS WITTICH Medien  KG, vertreten durch den Ge-

schäftsführer ppa. Andreas Barschtipan
 www.wittich.de/agb/herzberg

Einzelexemplare sind gegen Kostenerstattung über 
den Verlag zu beziehen. Für Anzeigenveröffentli-
chungen und Fremdbeilagen gelten unsere allgemei-
nen Geschäftsbedingungen und unsere zz. gültige 
Anzeigenpreisliste. 
Für nicht gelieferte Zeitungen infolge höherer 
Gewalt oder anderer Ereignisse kann nur Ersatz des 
Betrages für ein Einzel exemplar gefordert werden. 
Weitergehende Ansprüche, insbesondere auf Scha-
densersatz, sind ausdrücklich ausgeschlossen. Beim 
Inhalt aller Veröffentlichungen im nichtamtlichen 
Teil sind die jeweiligen Autoren selbst verantwortlich. 
Veröffentlichte Lesermeinungen müssen nicht mit der 
Meinung der Redak tion übereinstimmen. 
Die Redaktion behält sich das Kürzen von Leserbrie-
fen vor. Eine Verpflichtung zur Veröffentlichung 
besteht nicht.

Mit einer Anzeige...

die Oma und den Opa

ganz stolz machen.

Anzeige online aufgeben

wittich.de/gruss
Gerne auch telefonisch unter Tel. 03535 489-0
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Eine Veröffentlichung der WITTICH Medien KG
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Zörbig, 10.08.2021

Öffentliche Stellenausschreibung
Bei der Stadt Zörbig (ca. 9.300 Einwohner) ist ab sofort eine unbefristete Teilzeitstelle als

staatlich anerkannter Erzieher für eine Horteinrichtung (m/w/d)

zu besetzen.

Die kommunalen Horteinrichtungen sind eigenständige, so-
zialpädagogisch orientierte Einrichtungen der Kinder- und 
Jugendhilfe, in der Kinder ab dem Schuleintritt für einen 
Teil des Tages betreut werden.
Gesetzesgrundlagen für die tägliche Arbeit sind das Kinder-
förderungsgesetz (KiFöG) und das Bildungsprogramm „Bil-
dung - elementar“ in Sachsen-Anhalt.
Die Umsetzung der Zörbiger Bildungslandschaft anhand der 
zu definierenden Konzeption erwartet vom Bewerber/von 
der Bewerberin eine hohe Verantwortungsbereitschaft. Der 
Umgang mit Kindern und Eltern setzt Einfühlungsvermö-
gen und die Fähigkeit in guter Weise beratend zur Seite zu 
stehen voraus.

Das Aufgabengebiet umfasst schwerpunktmäßig:
- Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrages so-

wie Orientierung des pädagogischen Leistungsangebo-
tes an den Bedürfnissen der Kinder,

- Umsetzung des pädagogischen Konzepts der Einrich-
tung,

- altersgerechte Gestaltung von Lebens- und Erfahrungs-
räumen zur Unterstützung der geistigen, emotionalen, 
sozialen und körperlichen Entwicklung der Kinder,

- Partnerschaftliche, professionelle Elternarbeit,
- Einhaltung von Rechts- und Verwaltungsvorschriften.
Eine Änderung der Aufgabenzuordnung bleibt vorbehal-
ten.

Wir erwarten:
- eine abgeschlossene Ausbildung als staatlich 

anerkannte/r Erzieher/in,
- Berufserfahrungen im Altersbereich Hort wären wün-

schenswert,
- eine pädagogische Fachkompetenz in der Bildung, Be-

treuung und Erziehung von Kindern in Horteinrichtun-
gen,

- eine heilpädagogische Zusatzausbildung wird erwünscht,
- Kenntnisse und Fähigkeiten zur Umsetzung des Bil-

dungsprogramms „Bildung - elementar“ des LSA, ein-
schließlich der Anforderungen des KiFöG LSA,

- Kenntnisse über aktuelle pädagogische und frühkindli-
che Bildungsstandards,

- Sicherheit im Umgang mit PC und trägerspezifischer EDV,
- die konzeptionelle Entwicklung der pädagogischen Ar-

beit im Team,
- Flexibilität, Engagement, Belastbarkeit und Konfliktfä-

higkeit,
- Sensibilität im Umgang mit Kindern, Eltern und Kolle-

gen,
- Teamgeist, Durchsetzungsvermögen und ein sicheres 

und freundliches Auftreten,
- Bereitschaft zur fachlichen Weiterbildung auch außer-

halb der Arbeitszeit,

- eine selbständige und präzise Arbeitsweise und Belast-
barkeit und

- eine gesundheitliche Eignung nach § 34 Infektions-
schutzgesetz.

Wir bieten:
- einen unbefristeten Arbeitsplatz, in einer Teilzeitstelle 

mit einem interessanten Tätigkeitsbereich
- Die Vergütung erfolgt entsprechend den persönlichen 

Voraussetzungen nach dem Tarifvertrag für den öffentli-
chen Dienst (TVöD SuE). Die Stelle ist nach Entgeltgrup-
pe S 8a TVöD SuE bewertet.

- Einzahlung in eine Betriebsrente und vermögenswirksa-
me Leistungen,

- ein Betriebsklima, das durch Teamgeist und Zusammen-
arbeit geprägt ist.

Frauen sind ausdrücklich zur Bewerbung aufgefordert.
Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung besonders 
berücksichtigt.

Bitte richten Sie Ihre vollständigen und aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen unter Angabe des frühestmögli-
chen Eintrittstermins bis zum 30.09.2021 an:

Stadt Zörbig
SG Zentrale Verwaltung
Markt 12
06780 Zörbig
oder per E-Mail an bewerbung@stadt-zoerbig.de

Bei einer Bewerbung per E-Mail können nur Anlagen be-
rücksichtigt werden, die als pdf- oder jpg-Datei übersandt 
werden. Für Anfragen steht Herr Hofert (E-Mail: nico.ho-
fert@stadt-zoerbig.de, Tel.:034956 60133) zur Verfügung. 
Auswahlentscheidungen erfolgen im Rahmen der gesetzli-
chen Bestimmungen. Bewerbungskosten werden nicht er-
stattet. Eine Eingangsbestätigung der Bewerbung erfolgt 
nicht. Bewerbungsunterlagen werden nur zurückgesandt, 
wenn ein ausreichend frankierter Rückumschlag beigefügt 
ist. Der Bewerbung ist die unter dem Link 
https://www.stadt-zoerbig.de/de/stellenausschreibungen/
aktuelle-ausschreibungen.html bereitgestellte Datenschutz-
information für Bewerber ausgefüllt beizufügen.
Nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens werden alle 
nicht berücksichtigte Bewerbungen den Datenschutzbe-
stimmungen entsprechend vernichtet. Bewerbungen, die 
bis zum 30.11.2021 nicht beantwortet werden, gelten als 
abgelehnt.

Matthias Egert
Bürgermeister
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Zörbig, 10.08.2021

Öffentliche Stellenausschreibung
Bei der Stadt Zörbig (ca. 9.300 Einwohner) ist ab sofort eine unbefristete Teilzeitstelle als

staatlich anerkannter Erzieher (m/w/d)

zu besetzen.

Die kommunalen Kindertagesstätten sind eigenständige, 
sozialpädagogisch orientierte Einrichtungen der Kinder- 
und Jugendhilfe, in der Kinder bis zum Schuleintritt oder 
auch schulpflichtige Kinder für einen Teil des Tages bzw. 
ganztägig betreut werden.
Gesetzesgrundlagen für die tägliche Arbeit sind das Kinder-
förderungsgesetz (KiFöG) und das Bildungsprogramm „Bil-
dung - elementar“ in Sachsen-Anhalt.
Die Umsetzung der Zörbiger Bildungslandschaft anhand 
der zu definierenden Konzeption erwartet vom Bewerber/
von der Bewerberin eine hohe Verantwortungsbereitschaft. 
Der Umgang mit Kindern und Eltern setzt Einfühlungsver-
mögen und die Fähigkeit in guter Weise beratend zur Seite 
zu stehen voraus.

Das Aufgabengebiet umfasst schwerpunktmäßig:
- Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrages so-

wie Orientierung des pädagogischen Leistungsangebo-
tes an den Bedürfnissen der Kinder,

- Umsetzung des pädagogischen Konzepts der Einrich-
tung,

- altersgerechte Gestaltung von Lebens- und Erfahrungs-
räumen zur Unterstützung der geistigen, emotionalen, 
sozialen und körperlichen Entwicklung der Kinder,

- Partnerschaftliche, professionelle Elternarbeit,
- Einhaltung von Rechts- und Verwaltungsvorschriften.
Eine Änderung der Aufgabenzuordnung bleibt vorbehal-
ten.

Wir erwarten:
- eine abgeschlossene Ausbildung als staatlich 

anerkannte/r Erzieher/in,
- Berufserfahrungen in den Altersbereichen Kinderkrip-

pe, Kindergarten und Hort wären wünschenswert,
- eine pädagogische Fachkompetenz in der Bildung, Be-

treuung und Erziehung von Kindern in Kindertagesein-
richtungen im Alter ab 0 Jahren,

- eine heilpädagogische Zusatzausbildung wird er-
wünscht,

- Kenntnisse und Fähigkeiten zur Umsetzung des Bil-
dungsprogramms „Bildung - elementar“ des LSA, ein-
schließlich der Anforderungen des KiFöG LSA,

- Kenntnisse über aktuelle pädagogische und frühkindli-
che Bildungsstandards,

- Sicherheit im Umgang mit PC und trägerspezifischer 
EDV,

- die konzeptionelle Entwicklung der pädagogischen Ar-
beit im Team,

- Flexibilität, Engagement, Belastbarkeit und Konfliktfä-
higkeit,

- Sensibilität im Umgang mit Kindern, Eltern und Kolle-
gen,

- Teamgeist, Durchsetzungsvermögen und ein sicheres 
und freundliches Auftreten,

- Bereitschaft zur fachlichen Weiterbildung auch außer-
halb der Arbeitszeit,

- eine selbstständige und präzise Arbeitsweise und Belast-
barkeit und

- eine gesundheitliche Eignung nach § 34 Infektions-
schutzgesetz.

Wir bieten:
- einen unbefristeten Arbeitsplatz, in einer Teilzeitstelle 

mit einem interessanten Tätigkeitsbereich
- Die Vergütung erfolgt entsprechend den persönlichen 

Voraussetzungen nach dem Tarifvertrag für den öffent-
lichen Dienst (TVöD SuE). Die Stelle ist nach Entgeltgrup-
pe S 8a TVöD SuE bewertet.

- Einzahlung in eine Betriebsrente und vermögenswirksa-
me Leistungen,

- ein Betriebsklima, das durch Teamgeist und Zusammen-
arbeit geprägt ist.

Frauen sind ausdrücklich zur Bewerbung aufgefordert.
Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung besonders 
berücksichtigt.
Bitte richten Sie Ihre vollständigen und aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen unter Angabe des frühestmögli-
chen Eintrittstermins bis zum 30.09.2021 an:

Stadt Zörbig
SG Zentrale Verwaltung
Markt 12
06780 Zörbig
oder per E-Mail an bewerbung@stadt-zoerbig.de

Bei einer Bewerbung per Mail können nur Anlagen berück-
sichtigt werden, die als pdf- oder jpg-Datei übersandt wer-
den. Für Anfragen steht Herr Hofert (E-Mail: nico.hofert@
stadt-zoerbig.de, Tel.: 034956 60133) zur Verfügung. Aus-
wahlentscheidungen erfolgen im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen. Bewerbungskosten werden nicht erstattet. 
Eine Eingangsbestätigung der Bewerbung erfolgt nicht. Be-
werbungsunterlagen werden nur zurückgesandt, wenn ein 
ausreichend frankierter Rückumschlag beigefügt ist. Der 
Bewerbung ist die unter dem Link 
https://www.stadt-zoerbig.de/de/stellenausschreibungen/
aktuelle-ausschreibungen.html bereitgestellte Daten-
schutzinformation für Bewerber ausgefüllt beizufügen.
Nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens werden alle 
nicht berücksichtigte Bewerbungen den Datenschutzbe-
stimmungen entsprechend vernichtet. Bewerbungen, die 
bis zum 30.11.2021 nicht beantwortet werden, gelten als 
abgelehnt.

Matthias Egert
Bürgermeister
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Allen älteren Bürgerinnen und Bürgern, die im September geboren sind,  
herzlichen Glückwunsch!

OT Großzöberitz
Frau Hanna Bauer zum 95. Geburtstag
Frau Helga Ihme zum 85. Geburtstag
OT Löberitz
Frau Doris Beckmann zum 70. Geburtstag
OT Priesorf
Frau Ingelore Kuran-Schonert zum 80. Geburtstag
OT Prussendorf
Herr Werner Schröter zum 80. Geburtstag
OT Quetzdölsdorf
Frau Erika Morgenstern zum 80. Geburtstag
OT Rieda
Herr Winfried Baumann zum 80. Geburtstag
OT Salzfurtkapelle
Herr Horst-Dieter Christoph zum 90. Geburtstag
Herr Hans-Jürgen Naumann zum 75. Geburtstag
Frau Christine Kaufhold zum 70. Geburtstag
OT Spören
Frau Ursula Booch zum 90. Geburtstag
OT Stumsdorf
Herr Josef Fachet zum 80. Geburtstag
Frau Marianne Krauß zum 80. Geburtstag

OT Zörbig
Frau Ursula Döring zum 90. Geburtstag
Herr Gerhard Schnarr zum 90. Geburtstag
Frau Naemi Kühne zum 85. Geburtstag
Herr Josip Vajing zum 85. Geburtstag
Herr Ingo Schäffer zum 80. Geburtstag
Frau Renate Hannebach zum 80. Geburtstag
Frau Christel Barthel zum 80. Geburtstag
Frau Rosel Körber zum 75. Geburtstag
Frau Erika Tauchen zum 75. Geburtstag
Frau Irmtraud Hering zum 75. Geburtstag
Frau Renate Schnarr zum 75. Geburtstag
Frau Ingeborg Winkelmann zum 75. Geburtstag
Herr Roland Dietzmann zum 70. Geburtstag
Frau Heidrun Brusche zum 70. Geburtstag
Herr Reinhart Krätsch zum 70. Geburtstag
Herr Helmut Korn zum 70. Geburtstag
Frau Edeltraud Seelmann zum 70. Geburtstag
Herr Roland Conrad zum 70. Geburtstag

Kathrin Sponholz
SB Pass- und Meldewesen

Neue Bücher im Sortiment der Stadtbibliothek Zörbig
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Titel                  Autor    

 

Blütengrab        Fink, Ada 

Der Blutkünstler       Meyer, Chris         

Die Douglas Schwestern      Jacobi, Charlotte 

Die junge Jägerin       Franz/Holbe 

Die Verlorenen       Beckett, Simon 

Flüchtiges Begehren      Leon, Donna 

Ich will dir nah sein      Nisi Sarah 

 

Kinderbücher 

 

 

 
 

Titel         Autor        

 

Die drei ???:  und der Kristallschädel    Marx, André 

Die drei ???: Im Geistergarten     Pfeiffer, Boris 

Die drei ???: Mission Kaugummi-Code   Schiefelbein, Nina 

Ein Baum für Piet       Wohlleben,  Peter 

Hannas Geheimnis Bd. 1      Larch, Mona 

Vorsicht, Wunschfee! Bd. 1     Ruhe, Anna 

Wie man seine Eltern richtig groß rausbringt Bd. 6 Johnson, Pete 

Wie man seine Eltern sinnvoll beschäftigt Bd. 5  Johnson, Pete 

AV-Medien 

DVD 
 

Das Pferd meines Herzens 
Der geheime Garten 
Die Dirigentin 
Die Insel der Pferde 
Raya und der letzte Drache 
Soul 
Yakari – der Kinofilm 

 

 

 

 

 

Sachbücher 

 

Titel         Autor                         
 
10 Kräuter gegen 100 Krankheiten  Dr. Rubin, Franziska 
Der Schneeleopard  Tesson, Sylvain 
Der Selbstgerechten  Wagenknecht, Sahra 
Ein Meer aus Licht und Farben  Brandis, Sylvia 
Meine Reise zu mir selbst  Fleisch, Sabrina 
Mittagspause auf dem Mekong  Haug, Kristin 
Was, wenn wir einfach die Welt retten?  Schätzing, Frank 
 

Die Anschaffung der Medien finanziert sich aus Fördermitteln des 

Landes Sachsen-Anhalt, des Landkreises Anhalt Bitterfeld und 

Eigenmitteln der Stadt Zörbig. 
 

 
KULTURQUADRAT Schloss Zörbig 
Bibliothek 
Am Schloss 10 
06780 Zörbig 
Tel.: 034956/239112 
E-Mail: bibliothek@stadt-zoerbig.de 
Öffnungszeiten: 
Dienstag     von 10.00 – 16.30 Uhr 
Donnerstag von 13.00 – 16.30 Uhr   



Nr. 12/2021 „Stadt Zörbig | Zörbiger Bote“ - 7 -

Danke für die Spenden für die Flutopfer in NRW
Heute möchte ich mich im Namen des 
Ortschaftsrates für die vielen Spenden 
an die Flutopfer in NRW recht herzlich 
bedanken.
Wir hatten zusammen mit der FFW-
Großzöberitz einen Spendenaufruf in 
unserer Ortschaft ganz spontan gestar-
tet. Samstag wurden Flyer verteilt, um 
am Montag, dem 19.07.2021, die Spen-

den im Feuerwehrgebäude in Empfang 
zu nehmen. Es war wieder so beeindru-
ckend festzustellen, wie groß die Spen-
denbereitschaft war. Dafür möchte 
ich mich ganz toll bei allen Spendern 
bedanken. Ebenfalls an alle fleißigen 
Helfer, die alle Spenden ruckzuck in die 
Autos verstaut haben, so dass wir mit 
7 PKW‘s und einem Transporter alles 

noch am selben Abend zur Aufnahme-
stelle nach Rosefeld bringen konnten.
Natürlich möchte ich auch den Ka-
meraden der Freiwilligen Feuerwehr 
Großzöberitz Danke sagen. Es war mit 
Euch allen eine wunderschöne Aktion.

Adelheid Reiche
Ortsbürgermeisterin

Öffentliche Stellenausschreibung
Der Abwasserzweckverband Raguhn-Zörbig, mit Sitz in Zörbig, sucht, zum nächstmöglichen Zeitpunkt,

einen hauptamtlichen Verbandsgeschäftsführer (m/w/d).

Der Abwasserzweckverband Raguhn-
Zörbig ist eine Körperschaft des öf-
fentlichen Rechts nach dem Gesetz 
über Kommunale Gemeinschaftsar-
beit in Sachsen-Anhalt (GKG LSA). Er 
nimmt die öffentlich-rechtliche Auf-
gabe wahr, das in seinem Verbandsge-
biet anfallende Abwasser zu sammeln, 
abzuführen und zu reinigen. Zur Er-
füllung dieser Aufgaben gehört insbe-
sondere die Herstellung, Erweiterung, 
Verbesserung, Unterhaltung und der 
Betrieb von Kläranlagen, Kanalisatio-
nen, Abwassersammlern, Pumpwerken 
und Niederschlagswasserbehandlungs-
anlagen. Mitglieder des Verbandes 
sind die Städte Zörbig, Raguhn-Jeßnitz 
und Südliches Anhalt. Zudem wird, im 
Rahmen einer Zweckvereinbarung, 
teilweise die kaufmännische Betriebs-
führung für den Trinkwasserzweckver-
band Zörbig übernommen.
Der Verbandsgeschäftsführer wird auf 
der Grundlage des § 12 GKG LSA für 
die Dauer von sieben Jahren gewählt 
und mit einem Anstellungsvertrag 
beschäftigt. Eine mehrmalige Wieder-
wahl ist möglich.
Der Verbandsgeschäftsführer vertritt 
den Zweckverband. Er leitet die Ver-
waltung des Zweckverbandes, erle-
digt in eigener Verantwortung die 
Geschäfte der laufenden Verwaltung 
und entscheidet in Angelegenheiten, 
die ihm durch Verbandssatzung oder 
Beschluss der Verbandsversammlung 

zugewiesen sind. Er ist Vorgesetzter, 
Dienstvorgesetzter, höherer Dienstvor-
gesetzter und oberste Dienstbehörde 
der Bediensteten des Zweckverbandes. 
Weitere Aufgabenschwerpunkte sind 
die Erarbeitung von Satzungen und 
Verträgen, die gerichtliche und außer-
gerichtliche Vertretung des Verbandes, 
die Erarbeitung von Wirtschaftsplänen 
einschließlich Investitions- und Finanz-
plänen und die Erstellung der Jahres-
abschlüsse sowie die Erarbeitung von 
Beitrags- und Gebührenkalkulationen.
Der Bewerber muss mindestens über 
die Befähigung zur Laufbahn des allge-
meinen Verwaltungsdienstes der Lauf-
bahngruppe 2, erstes Einstiegsamt, 
oder über einen den Anforderungen 
des Zweckverbandes entsprechenden 
Fachhochschulabschluss, vorzugsweise 
im Bereich der Siedlungswasserwirt-
schaft oder der Betriebswirtschaft, 
verfügen. Wir erwarten eine mehrjäh-
rige Berufs- und Führungserfahrung in 
vergleichbarer Position. Umfassende 
Kenntnisse auf dem Gebiet des Kom-
munal-, Abgaben-, Eigenbetriebs, Ver-
gabe- und Verwaltungsrechts werden 
ebenso vorausgesetzt, wie ein hohes 
Maß an Team-, Kommunikations- und 
Überzeugungsfähigkeit, Durchset-
zungsvermögen und Entscheidungs-
bereitschaft. Flexibilität, Verhand-
lungs- und Organisationsgeschick, ein 
PKW-Führerschein sowie aktuelle PC-
Kenntnisse runden Ihr Profil ab.

Die Vergütung erfolgt in Anlehnung 
an den TVÖD (VKA). Wir weisen dar-
auf hin, das vorgesehen ist, dass der 
gewählte hauptamtliche Verbandsge-
schäftsführer des AZV Raguhn-Zörbig 
gleichzeitig zum ehrenamtlichen Ver-
bandsgeschäftsführer des Trinkwasser-
zweckverbandes Zörbig gewählt wird.
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, 
dann schicken Sie uns bitte Ihre aussa-
gekräftige Bewerbung, ausschließlich 
per E-Mail, bis zum 26. September 
2021, an:

Abwasserzweckverband 
Raguhn-Zörbig,
Frau Matzke
matzke@azv-raguhn-zoerbig.de

Für Fragen steht wir Ihnen unter der Ruf-
nummer 034956 39360 zur Verfügung.
Auswahlentscheidungen erfolgen im 
Rahmen der gesetzlichen Bestimmun-
gen. Es wird zudem darauf hinge-
wiesen, dass Sie mit Ihrer Bewerbung 
gleichzeitig Ihr Einverständnis zur 
elektronischen Verarbeitung Ihrer per-
sönlichen Daten bis zum Abschluss des 
Bewerbungsverfahrens erteilen. Die 
Aufbewahrung der Bewerbungsunter-
lagen erfolgt für die Dauer von maxi-
mal 6 Monaten. Eine Kostenerstattung 
im Bewerbungsverfahren erfolgt nicht.

gez. Dorn
Vorsitzender  
der Verbandsversammlung
AZV Raguhn – Zörbig

Der digitale Weg zur Erfassung:
Redaktion

Immer die richtigen Worte.

cmsweb.wittich.deLINUS WITTICH Medien KG
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Trainingslager in der Landessportschule in Osterburg


Nach eineinhalb Jahren Corona bedingter Zwangspause konnte wir endlich das eingeplante Trai-
ningslager in der Landessportschule in Osterburg durchführen. Durch die finanzielle Unterstützung 
des Kulturamtes des Landkreises Anhalt- Bitterfeld und unter Verwendung eigener Vereins- sowie 
privater Mittel war es möglich diese Maßnahme nunmehr umzusetzen. Pünktlich und voller guter 
Laune ging die Fahrt  am Freitag, den 23.06.2021, zu unserem ersten Etappenziel Richtung Gar-
delegen zum Mittagessen in den Fischerhof Gahrns. In dieser gemütlichen  und urigen Blockhütte, 
direkt am See, wurden wir sehr freundlich empfangen. Das Angebot an schmackhaften Fischge-
richten bot für Jeden die passende Mahlzeit Nach einem kleinem Spaziergang am See wurde un-
sere Fahrt nach Osterburg fortgesetzt, wo wir pünktlich gegen 15.00 Uhr ankamen und nachdem 
sich einige Mitglieder dem obligatorischen Corona Test unterzogen hatten, wurde die Zimmer be-
zogen. Die sehr schönen und geräumigen Zimmer fanden die Zustimmung aller Teilnehmer. Da-
nach ging es in unseren Trainingsraum, um zu testen, was nach der langen Zwangspause noch 
von den ansonsten perfekten Volkstänzen bei unseren Tänzer noch vorhanden war. Oje. Das sah 
nach viel Arbeit aus. Doch unsere Tanzleiterin verstand es die Truppe zu motivieren und so kam 
langsam wieder Schwung in das Training.

Zum Tagesausklang wurde zur Abwechslung noch eine „ruhige Kugel“ geschoben. Da in der Lan-
dessportschule praktischer Weise eine Kegelbahn vorhanden ist, konnte man sich noch etwas 
sportlich betätigen. Bei einem gemütlichen Beisammensein klang der wunderschöne Sommertag 
aus und alle freuten sich auf den nächsten Tag.

Nach einem ausgiebigen Frühstück am nächsten Morgen, wurde wieder fleißig unser Tanztraining 
fortgesetzt. Das fleißige Üben vom Vortag zeigte schon seine Wirkung, sodass bis zum Mittag fast 
alle Tänze wieder fast fehlerfrei klappten. An dieser Stelle möchten wir einmal die wirklich tolle 
Verpflegung zu allen Essenszeiten in der Sportschule ausdrücklich loben. Das Angebot war Ab-
wechslungsreich, mehr als ausreichend und stets schmackhaft. Nach einer kleinen Verschnauf-
pause wurde gleich wieder das Tanzbein geschwungen.

Für den späten Nachmittag war noch ein Waldspaziergang in das Kavaliershaus in das nahe Ört-
chen Krumke vorgesehen. Voller Elan ging es los in Richtung des Schlossparkes zum großen Ku-
chen essen. Dies hatten sich alle wirklich verdient. 

Nach der erholsamen kleinen Auszeit wurde bis zum Abend weiter an unseren Tanzdarbietungen 
gefeilt.

Am Abreisetag wurden nur noch kurz ein paar Tänze wiederholt, denn wir wollten noch zur Mit-
tagszeit ein Zwischenstopp in Beelitz auf dem Jacobs-Spargelhof einlegen. So neigte sich ein 
wunderschönes Trainingsvereinswochenende langsam seinem Abschluss entgegen. Alle waren 
letztendlich voller Tatendrang und freuten sich schon heut auf kommende ähnliche Vereinsfahrten. 
Diese Maßnahmen tragen nicht unerheblich zur Förderung des Zusammengehörigkeitsgefühls 
und zur Motivation eines aktiven Vereinslebens bei.

Der Dank gilt auch ausdrücklich unserer Geschäftsführung, welche es immer wieder versteht, die 
dafür nötigen finanziellen Mittel zu aquirieren und die richtigen Orte dazu zu finden, um solche 
Vereinsfahrten überhaupt durchführen zu können.

Alle sind bereits heut voller Vorfreude auf die nächste Trainingslager, denn im Jahr 2022 sind wir 
wieder Mitwirkende beim großen Deutschen Trachtenfest in Bruck in der Oberpfalz.


Klaus Pahl

Vorstandsmitglied
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Sommerfest im Caritas Altenpflegeheim St. Vinzenz 
 
 
Im letzten Monat wurde im Caritas Altenpflegeheim St. Vinzenz in Zörbig nach langer Pause 
wieder ein Fest gefeiert: unser jährliches Sommerfest. Corona hatte den sonst traditionellen 
Feiern  einen Strich durch die Rechnung gemacht, doch nun endlich konnte im kleinen Rahmen 
gefeiert werden. Begonnen wurde mit einer Andacht, zelebriert von Vikar Schubert. Das dann 
folgende musikalische Programm gestaltete das Saale-Duo aus Halle. Zu den Liedern, zusam-
mengestellt aus verschiedenen Epochen und begleitet von Keyboard oder Akkordeon, konnten 
die BewohnerInnen mitsingen und mitschunkeln, sogar an einer kleinen Polonaise wurde mit 
Freude teilgenommen. Die Zeit verging wie im Fluge, die beiden Musiker wurden für ihr Pro-
gramm und ihre Darbietung mit reichlich Beifall belohnt. Zur Stärkung ließen sich alle die frisch 
gegrillten Würstchen und Steaks schmecken. Noch an den folgenden Tagen schwärmten die 
BewohnerInnen vom stimmungsvollen Sommerfest. 
 
Mitarbeiter des Caritas Altenpflegeheim St.Vinzenz 

 

Bilder:   
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Die Uhr

Es liegt uns am Herzen etwas richtigzu-
stellen.
Die Fa. Elektro-Lorenz hat ihre erbrach-
ten Leistungen an der Normal-Uhr auf 
dem Schützenplatz in Zörbig auch der 
Stadt gespendet. Dafür unseren herzli-
chen Dank.
In der Juni-Ausgabe des Zörbiger Boten 
steht noch geschrieben, dass die Stadt 
diese Kosten trägt.
Die Information über die Spende hat-
ten wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht.

Im Namen aller Beteiligten

Elke Trappiel

Danksagung

Wieder geht ein Kita-Jahr zu Ende und 
wir verabschieden unsere Vorschüler 
mit einer Abschlusswoche und vielen 
selbst gewählten Höhepunkten.
So besuchten wir die Ortsfeuerwehr, wo 
wir einen unvergesslichen Vormittag 
verbrachten. Wir durften Zielspritzen, 
Feuerwehrhelme aus verschiedenen Zei-
tepochen testen. Als Höhepunkt durf-
ten wir ein „brennendes“ Haus löschen. 
Wir bedanken uns bei der ganzen Feu-
erwehr Großzöberitz, besonders bei 
Herrn Heiko Ramsch und Rene Gleffe 
sowie Leonie Bauer für ihr Engagement 
und die tollen Bilder.
Den Tag drauf führten wir einen Experi-
mentiertag durch, wo unsere Vorschüler 
erlebten, was man alles mit Wasser, Luft 
und Feuer anstellen kann.
Natürlich durfte eine Schatzsuche mit 
kniffligen Aufgaben und Hinweisen zu 
markanten Ortspunkten in unserer Ab-

schlusswoche nicht fehlen. Als die große 
Schatztruhe am Spielplatz endlich ge-
borgen wurde, war die Freude natürlich 
riesig.
Zum Abschluss der ereignisreichen Wo-
che kam als Überraschung eine tolle 
Hüpfburg, die durch den Schrotthan-
del M. Hahn gesponsert wurde. Schon 
am Vormittag konnten die Kinder nach 
Herzenslust hopsen und lustige Sprünge 
üben.
Am Nachmittag startete unser Ab-
schlussfest mit den Eltern, Geschwistern 
und Erzieherinnen. Für das leibliche 
Wohl sorgten die Eltern. Ein großes 
Dankeschön an alle für die super Vorbe-
reitung und die gute Zusammenarbeit 
während der gesamten Kita-Zeit.
Mit vielen lustigen Spielen rundeten 
wir den Abend ab. Alle Kinder ließen 
einen Wunschluftballon steigen. Zum 
Ende des Tages überreichten wir unse-

ren Großen „fast Schülern“ einen selbst 
gebastelten Schulranzen.
Allen Vorschülern wünschen wir einen 
guten Start in die Schule und viel Spaß 
beim Lernen. Mögen all eure Wünsche 
von den Wunschluftballons in Erfüllung 
gehen.
Einen besonderen Dank möchten wir 
auf diesem Wege auch an Fam. Ulbrich 
richten. Auf ihrer stets gut gepflegten 
und gemähten Wiese, die sie uns zur 
Verfügung stellen, verbringen unsere 
kleinen Knirpse gern viele schöne Stun-
den beim Spielen, Picknicken und vielen 
kleine Abenteuern. 
Nochmal ein ganz herzliches 
Dankeschön im Namen 
unserer Kinder!

Das Team der Kita Pauli  
in Großzöberitz.
G. Uebe

wittich.de

Der richtige Klick führt Sie zu LINUS WITTICH!
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Zuckertütenfest bei den „Spörener Spatzen“

So schnell vergeht die Zeit …

Am 16.07.2021 feierten wir alle gemein-
sam das Abschlussfest unserer 6 Schulan-
fänger! Unser Abschlussfest. Für Lynn, 
Leni, Victoria, Thea, Emil und Theo war 
dies ein ganz besonderer Tag! Gemein-
sam starteten wir mit einem gemütli-
chen Frühstück. Danach präsentierten 
die „großen“ Spatzen voller Stolz zu-
sammen mit den Schulanfängern „den 
kleinen Spatzen“ ihr Programm. Das 
Üben hatte sich gelohnt! Auch „die klei-
nen Spatzen“ hatten etwas vorbereitet: 
sie verabschiedeten sich mit einem Be-
wegungslied von den Schulanfängern 
und hatten viel Spaß dabei.
Dann war es endlich so weit: unsere 
Schulanfänger bekamen feierlich ihre 
Zuckertüten mit einem schönen Blu-

menstrauß überreicht! Was für eine 
Freude!
Mit Sonne, Spiel und Spaß sowie einem 
leckeren Eis verging der Vormittag wie 
im Flug.
Am Abend hatten die Eltern unserer 
Schulanfänger zum gemütlichen Bei-
sammensein eingeladen und alles mit 
viel Liebe und Aufwand vorbereitet 
und organisiert. Es gab Leckereien vom 
Grill mit frischen sommerlichen Salaten. 
Alle genossen diesen Abend in gemütli-
cher Atmosphäre.
An dieser Stelle möchten wir uns noch 
einmal bei den Eltern für den schönen 
Abend bedanken, auch für die jahre-
lange, gute Zusammenarbeit und das 
entgegengebrachte Vertrauen! DANKE 

für die schöne Zeit, die wir mit Ihren 
Kindern und Ihnen verbringen durften!
Wir wünschen unseren Schulanfängern 
viel Glück auf ihrem neuen Lebensweg! 
Auf der einen Seite fällt es uns schwer 
euch gehen zu lassen - auf der ande-
ren Seite sind wir unendlich stolz auf 
euch und wünschen euch weiterhin viel 
Glück und eine wunderbare Zukunft!
Auf diesem Wege möchten wir uns au-
ßerdem nochmals bei allen Eltern bedan-
ken, die uns immer bei unseren Festen 
und Feiern so tatkräftig unterstützen!

J. Boldt
Kita „Spörener Spatzen“
Die kleinen und großen „Spörener 
Spatzen“

Kita „Märchenland“ Salzfurtkapelle

Eine Oma sagt Danke

Mein Enkel Matteo Parche ist jetzt bald 
ein Schulkind und besuchte bis Juli die 
Kita „Märchenland“ in Salzfurtkapel-
le. Ich möchte die Gelegenheit wahr-
nehmen und dem gesamten Erziehe-
rinnenteam dieser Einrichtung für die 
liebevolle sowie pädagogisch wertvolle 
Betreuung meines Enkels in der gesam-
ten Zeit zu danken.
Besonderer Dank gilt hierbei der Erzie-
herin Frau Sonja Behrendt, die in den 

vergangenen drei Jahren vorwiegend 
Matteo´s Erzieherin und erste Ansprech-
partnerin war und nicht unwesentlich 
dazu beitrug, dass mein Enkel eine glück-
liche Kindergartenzeit genießen durfte.
Immer wieder Kinder auf´s Neue zu 
begeistern, ihnen ein solides Grund-
wissen weiter zugeben, Kreativität und 
Phantasie zu fördern, einfache Regeln 
und Normen des täglichen Lebens zu 
vermitteln ist eine ständige Herausfor-
derung. Die Interessen und Fähigkeiten 
jedes einzelnen Kindes zu erkennen 
und dies dann zu bestärken und zu 
fördern ist die Basis für die weitere Bil-
dung und Entwicklung. Frau Behrendt 
leistet dabei eine hervorragende Arbeit 
und versteht es, auf alle Kinder indivi-
duell einzugehen. Da ich selbst als Er-
zieherin über 40 Jahre tätig war, kann 
ich ihre geleistete Arbeit nur all zu gut 
einschätzen und würdigen.
Gerade das letzte Kindergartenjahr war 
für die Einschüler eine Zeit voller Höhe-
punkte. Die zahlreichen speziellen An-

gebote zur Vorbereitung auf die Schul-
zeit, aber auch andere Aktivitäten, wie 
Wandertage, Baden gehen, Fahrradtou-
ren, Lesenächte, nur um einiges zu nen-
nen, machte den Kindern großen Spaß.
Der absolute Höhepunkt war aber eine 
Übernachtung auf dem Gut Mößlitz. 
Diese Aktion ist für die Erzieherinnen 
nicht selbstverständlich, ist dies doch 
auch mit einer umfangreichen Planung, 
eigener Freizeit und viel Verantwor-
tung verbunden.
Als Oma und selbst Erzieherin freue ich 
mich natürlich, dass mein Enkel Matteo 
gern an seine Kindergartenzeit zurück-
denkt und gut vorbereitet nunmehr sei-
nen Schulstart entgegenfiebert. Daran 
hat Frau Sonja Behrendt einen nicht zu 
unterschätzenden großen Anteil.
Dem gesamten Team der Kita „Mär-
chenland“ in Salzfurtkapelle wünsche 
ich alles Gute und weiterhin viel Spaß 
bei der Betreuung der Kinder.

Heike Pahl
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150 Jahre Schach in Löberitz
Am Freitag, dem 18. Juni 2021, konnte 
das 150. Vereinsjubiläum der Schachge-
meinschaft 1871 Löberitz im Rahmen 
der Löberitzer Schachtage endlich be-
ginnen. Für den Veranstalter endete 
damit eine jahrelange Planung und 
Vorbereitung. Durch die schon 18-mo-
natige andauernde Pandemie war die 
Durchführung in dem angedachten 
Rahmen bis kurz vor Beginn ungewiss. 
Änderungen und Einschränkungen wa-
ren unumgänglich.
Möglich wurde die Veranstaltungen 
durch ein konsequent durchgeführtes 
Sicherheitskonzept, welches der Ver-
anstalter konzipierte und medizinisch 
durch Annette Pallas umgesetzt wurde.
Die ersten Fragen mit denen die Gäste 
am Eingang konfrontiert wurden, wa-
ren „Geimpft?“, „Genesen?“ oder „Ge-
testet?“. Gab es Unsicherheiten, so wur-
de man an Ort und Stelle getestet und 
durfte sich erst nach einer kurzen Qua-
rantänezeit unters Schachvolk mischen.
Weiterhin war die Verlegung der Wett-
kämpfe in den Außenbereich, sprich in 
das Festzelt der Stadt Zörbig, dienlich. 
Und zu guter Letzt ebbte gerade zum 
richtigen Zeitpunkt die Pandemie ab.
Dazu war ein fester Glaube an das ge-
steckte Ziel, Hilfe von vielen Stellen und 
Glück notwendig. Die investierte Arbeit 
war immens. Mit Beginn der Festwoche 
waren alle, die schon über Jahre das Ge-
schehen gestalteten, mit dabei.
Auch für alle Besucher und Gäste wur-
de das Jubiläum zu einer Wiedergeburt 
des realen Schachs. Das bedeute für die 
meisten der Teilnehmer nach 18 Monaten 
erstmaliges Schach auf richtigen Brettern 
und einem Gegner, den man in die Augen 

schauen konnte. Vor allem die Kinder und 
Jugendlichen freuten sich darüber.
In der Retrospektive kann man sagen: 
Es hat sich gelohnt. Noch niemals vorher 
in der wechselvollen Vereinsgeschichte 
war das Löberitzer Schach in den öf-
fentlichen Medien so präsent wir zu die-
sem Anlass, sei es in den Printmedien, 
im Internet, im Rundfunk und sogar im 
Fernsehen.
Durch viele Spenden, mehr als sonst, wur-
de die Organisation in die Lage versetzt, 
fast alle geplanten Unternehmungen 
und Projekte umzusetzen. Zu nennen 
ist das Ehrenpreisturnier, das umfangrei-
che Buch „Ein weiterer Weg“ über die 
150-jährige Vereinsgeschichte und eine 
limitierte Gedenkmedaillenprägung.
Durch die Buchspende des Leipziger 
Autors Rolf Voland war es dem Verein 
möglich, jedem Teilnehmer, ob aktiv 
oder nichtaktiv, ein neuwertiges Exem-
plar des Buches „Strategen im Hinter-
land“ aus dem Kania Verlag zu überrei-
chen.
Auch gab es einige bisher in Löberitz 
noch nicht durchgeführten Unterneh-
mungen, wie das Spielen im Festzelt 
oder die von Felix Meißner initiierten 
Live-Berichterstattung der Partien des 
Ehrenpreisturniers im Internet und da-
mit auch in Echtzeit ins Festzelt. Die 
Voraussetzungen schafften hierfür Gert 
Kleint und Andreas Daus.
Gern werden die Gäste auch die lockere 
Atmosphäre und die liebevolle Bewir-
tung in Erinnerung behalten. In Löbe-
ritz gilt noch die alte Binsenweisheit, 
da wo der Chef noch selbst kocht, dort 
kann man das Essen auch genießen.
Eröffnet wurden die Veranstaltungen 

durch Matthias Egert, dem Bürgermeis-
ter der Stadt Zörbig, und von Andreas 
Domaske, dem Präsidenten des Landes-
schachverbandes von Sachsen-Anhalt.

Bürgermeister Matthias Egert eröffnet 
das Jubiläum

Paul Werner Wagner, Kulturmanger 
und Gründungspräsident der „Lasker 
Gesellschaft“, begann seine Schachka-
riere in Löberitz

Das Ehrenpreisturnier

Gruppenfoto nach der Siegerehrung v. l. n. r.: Vereinspräsident Andreas Daus, 
Hauptschiedsrichter Gert Kleint, GM Nikita Meshkovs, FM Felix Meißner, Turnier-
sieger FM Robert Stein, GM Alexander Naumann, WGM Dana Reizniece-Ozola, GM 
Dr. Robert Hübner und Turnierleiter Konrad Reiß

Als Höhepunkt der Festwoche kann mit 
Sicherheit das Ehrenpreisturnier ange-
sehen werden. Über drei Tage kämpf-

ten sechs Schachmeister um den Silber-
nen Ehrenpreis. Das Turnier endete mit 
einer faustdicken Überraschung, denn 

es gewann der erst 20-jährige FIDE-
Meister Robert Stein vom Gastgeber. 
Ihm folgten Großmeister Nikita Mesh-
kovs aus Lettland vor dem in Wolfen 
beheimateten Pokalverteidiger Groß-
meister Alexander Naumann. Auf Rang 
4 platzierte sich mit der Großmeisterin 
Dana Reizniece-Ozola ein weiterer Lö-
beritzer Starter. Die langjährige letti-
sche Finanzministerin ist jetzt General-
sekretärin des Weltschachbundes FIDE. 
Den 5. Platz teilten sich die Schachle-
gende Großmeister Dr. Robert Hübner 
aus Köln und der für den Hamburger 
Schachklub startende FM Felix Meiß-
ner. Die jungen Spieler kamen mit den 
hochsommerlichen Temperaturen bes-
ser zurecht, als die etwas älteren.
Das Turnier, das im „Schachclub“ zur 
Austragung kam, wurde ich Echtzeit 
weltweit übers Internet übertragen 
und konnte somit auch im Festzelt auf 
einer Leinwand verfolgt werden.
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Jubiläumsschnellschachturnier der SG 1871 Löberitz mit integrierter 
Schnellschachlandesmeisterschaft und dem Tarrasch-Rapid-Turnier

Die Löberitzer Schachspieler und die 
des Landes Sachsen-Anhalt hatten 
nach der langen Pause viel aufzuholen. 
Deshalb wurde das Jubiläumsschnell-
schachturnier der SG 1871 Löberitz 
zum 150. Vereinsjubiläum auch zur 
Landesschnellschachmeisterschaft 2021 
und als Abschluss der gemeinsamen 
Internetturnierserie des LSV und der 
SG 1871 Löberitz, dem Tarrasch-Rapid-
Turnier, genutzt. Mit 44 Teilnehmern, 
unter ihnen auch Teilnehmer aus Lett-

land, Frankreich und Rußland, war das 
Turnier gut besucht und besetzt.
Turniersieger und damit auch Schnell-
schach-Landesmeister wurde mit Nor-
man Schütze ein weiterer Löberitzer. 
Ihm folgten auf Podest Gedeon Hartge 
(USV Halle) und Sebastian Pallas von 
der SG 1871 Löberitz. Beachtlich ist 
noch der 5. Platz des 85-jährigen Inter-
nationalen Schachmeisters Heinz Lie-
bert aus Halle.

Die Platzierten v. l. n. r.: Sebastian Pallas 
(Platz 3), Turniersieger Norman Schüt-
ze, beide SG 1871 Löberitz, und Gedeon 
Hartge (Platz 2) vom USV Halle

Auszeichnungsfeier mit Ehrung verdienstvoller Schachspieler

Nach 150 Jahren florierendes Vereinsle-
ben ist solch ein Jubiläum ein angemes-
sener Anlass für Ehrungen verdienstvol-
ler Vereinsmitglieder.
Dabei wurden durch Vereinspräsident 
Andreas Daus und Kevin Schiefke den 
Schachfreunden Steffen Richtscheid, 
Carsten Daus. Heiko Thomaschewski, 
Vizepräsidentin Rebekka Schuster und 
Anette Pallas die Ehrenmitgliedschaft 
angetragen.
Der Landesschachverband hingegen 
zeichnete Josephine Kötteritzsch, Jörg 
Fischer, Klaus-Dieter Fenske, Andreas 
Daus, Holger Pröhl mit Ehrennadeln in 
Bronze und Silber aus. Die Goldene Eh-
rennadel erhielten Thomas Richter, Uwe 
Bombien und Dana Reizniece-Ozola. 
Eine Ehrenurkunde wurde der Bundesli-
gaspielerin Nadine Naumann überreicht.
Der Kreissportbund Anhalt-Bitterfeld 
war durch KSB-Vorstandsmitglied Rolf 
Sonnenberger und KSB-Geschäftsführer 

Uwe Tonat vertreten. Auch sie zeichne-
ten im Namen des Landessportbundes 
verdienstvolle Schachspielerinnen und 
Schachspieler aus. Die Ehrennadel in 
Bronze erhielt Rebekka Schuster und 
Silber ging an Dana Reizniece-Ozola, 
Carsten Daus, Reyk Schäfer sowie Ver-
einspräsident Andreas Daus. Mit Gold 
wurden Thomas Richter und Uwe Bom-
bien, beide seit 1978 im Verein, ausge-
zeichnet.
Zum Abschluss der Feier gab es für den 
die Schachgemeinschaft 1871 Löberitz 
noch eine besondere Ehrung. Dem Ver-
ein wurde von der weltweit wirkenden 
Emanuel Lasker Gesellschaft, mit Sitz in 
Berlin, einen „Lasker 2021“ verliehen. 
Dazu reiste der Vorsitzende Thomas 
Weischede und sein Vorgänger Paul 
Werner Wagner persönlich an. Nach ei-
ner, wegen der Hitze, etwas gekürzten 
Laudatio übergab er den „Lasker“ an 
Vereinspräsident Andreas Daus.

Thomas Weischede, der Vorsitzende der 
Lasker Gesellschaft, überreicht an And-
reas Daus den „Lasker 2021“

Ehrennadel des Landesschachverbandes in Gold erhielt Tho-
mas Richter

Die Ehrennadel des Landessportbundes in Gold erhielt Uwe 
Bombien
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Traditionsturniere am zweiten Wochenende

Am zweiten Wochenende wurden meh-
rere Turniere ausgespielt. So nutzte der 
Landesschachverband die Gelegen-
heit, um nun schon traditionell seinen 
Einzel-Landespokal auszuspielen. Ohne 
Löberitzer Beteiligung gewann Torsten 
Hansch (Stendaler Schachklub e. V.) das 
Endspiel gegen Michael Görgens (Uni-
on 1861 Schönebeck).
Im Spiel um Platz 3 gewann Julius To-
bias Heinrich (Naumburger SV 1951) 
gegen Uwe Kurth (VfL Gräfenhaini-
chen).
Beim 36. Kindermannschaftsturnier 
setze sich überlegen USV Halle durch. 
Auf die Podiumsplätze folgen die 
Schachzwerge Magdeburg und Gastge-
ber SG 1871 Löberitz.
Die 36. Offene Löberitzer Blitzmeis-
terschaft gewann Leonard Richter (SG 
Leipzig) vor FM Carsten Hansch und CM 
Stephan Hamsch (beide SC Empor Pots-
dam). Knapp dahinter platzierten sich 
die beiden Löberitzer Sebastian Pallas 
und Christian Böhm.
Das abschließende 36. Mannschafts-
blitzturnier der SG 1871 Löberitz wurde 
doppelrundig ausgetragen. Gastgeber 
SG 1871 Löberitz wurde seiner Favori-

Platz 3 für den Gastgeber SG 1871 Löberitz e. V. v. l. n. r.: Isabel Schuster, Luis Nau-
mann, Vinzent Gasser, Clara Schuster und Noah Bruder

tenrolle gerecht und gewann souverän 
das letzte Turnier der Jubiläums-Schach-
tage. Löberitz spielte mit Sebastian Pal-
las, Holger Pröhl, Christian Böhm und 
Fridolin Mertens.
Nur die Mannschaft SZ Sachsen konn-
ten das eingeschlagene Tempo des Tur-

niersiegers folgen. Alle weiteren Teams 
waren gleichstark, was dann auch die 
Spannung bis zum Ende erhöhte. Die 
Löberitzer Oldies, die mit Heinz Lie-
bert, Konrad Reiß, Klaus-Dieter Fenske 
und Heiko Thomaschewski antraten, er-
kämpften Platz 4.

Dank den Sponsoren und für Hilfe und Unterstützung

Doch was wären die Schachtage ohne 
unsere Sponsoren. Auch in diesem Jahr. 
Für die freundliche finanzielle Unter-
stützung möchte sich deshalb der Ver-
anstalter bei nachfolgenden Personen, 
Firmen und Institutionen bedanken:
Rolf und Gisela Voland/Leipzig, Schach-
stiftung GK gGmbH & Kinderschach in 
Deutschland e. V. / Halle, Emanuel Las-
ker Gesellschaft, Landesschachverband 
von Sachsen-Anhalt, mse Halle GmbH, 
Rechtsanwälte Weidinger-Richtscheid / 
Leipzig, Getränke Staude / Gerichshain, 
Stadt Zörbig, enviaM Köthen, Holger 
Pröhl / Köln, Ulrich Reinhard / Leip-
zig, Landessportbund Sachsen-Anhalt, 
Kreissportbund Anhalt-Bitterfeld, Chris-
tian Schindler / Leipzig, Praxis für Phy-
siotherapie Astrid Brose / Löberitz, Lö-

wen-Apotheke / Zörbig, Bürgermeister 
Matthias Egert / Zörbig, Christine Giebel 
/ Magdeburg, MOL Katalysatortechnik 
GmbH / Merseburg, Oliver Duchrow / 
Halle, Steuerberater Dr. Friedrich Blaue / 
Löberitz, Allianz Generalvertretung Bir-
git Funke / Löberitz, Landwirtschaftsbe-
trieb Robert Schmidt / Löberitz, Agrar-
genossenschaft Löberitz, Jürgen Kunze 
/ Raguhn, Wolfener Analytik GmbH, 
Anhalt-Bitterfelder Kreiswerke GmbH, 
Wolfener Recycling GmbH, Michael 
Klyszcz / Rüsselsheim, Mathias Wimmer 
/ Wehlau, Paufler Geflügel GmbH, Bä-
ckerei Rulff / Rödgen, kk-werbung As-
trid Kummer-Ködderitz, Kreissparkasse 
Anhalt-Bitterfeld, Helga Schubert / Lö-
beritz, Horst Daus / Löberitz u. Bianca 
Hiltmann / Löberitz.

Dank auch allen externen Helfern. 
Dazu gehören der Steinbildhauer Arndt 
Scholz, die Mitarbeiter des Bauhofes, 
die Mitarbeitern des Grundstücks- und 
Gebäudemanagements, Johannes 
und Emanuel Reiß, Yvonne Rohde, die 
Falschmünzerei Radegast und Hartmut 
Hiltmann.

Dank auch den unterstützenden örtli-
chen Gebietskörperschaften, Institutio-
nen und Vereinen. Hierzu gehören die 
Stadt Zörbig, die Ortschaft Löberitz, die 
Grundschule Löberitz und der Fußball-
verein Löberitz.

Konrad Reiß
Org.-Leiter

Anzeige(n)
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Kirchliche Nachrichten des Ev. Pfarramtes 
Zörbig

Gedanken zum Monatsspruch für September

Ihr sät viel und bringt wenig ein; ihr esst und werdet doch 
nicht satt; ihr trinkt und bleibt doch durstig; ihr kleidet euch, 
und keinem wird warm; und wer Geld verdient, der legt´s in 
einen löchrigen Beutel (Haggai 1,6)

Jesus hat einmal gesagt Der Mensch lebt nicht vom Brot al-
lein! (Matthäus 4,4) und damit gemeint, dass materieller 
Wohlstand die Seele des Menschen noch nicht satt machen 
kann. Menschen brauchen für ihr Leben darüber hinaus auch 
glücklich machende Beziehungen, sinnstiftende Aufgaben 
und eine Lebensorientierung, die ihnen Richtung und Halt 
gibt.
Was für den Einzelnen gilt, gilt auch für ganze Gemeinschaf-
ten. Wo gemeinsame Überzeugungen und Werte fehlen, da 
fehlt es auch an tragfähigen Fundamenten für eine gemein-
same Zukunft.
Vielleicht ist das auch die Lektion, die uns der rasche Zusam-
menbruch des afghanischen Staatswesen lehrt. Wo politische 
Führung in ein völlig korruptes System mündet, weil die po-
litisch Verantwortlichen vor allem die eigene Selbstbereiche-
rung im Sinn haben, da zerfallen die Loyalitäten, die eine 
Gesellschaft verbindet. Jede Gesellschaft braucht Ziele und 
Ideale, die sie verbindet, und diese sind weit mehr als Wohl-
stand und materielles Wohlergehen.
Solidarität, Gemeinsinn, Freiheit und die Bereitschaft zur Ver-
antwortungsübernahme sind Werte, auf der unsere Gesell-
schaft gründet. Es ist gefährlich, diese zu untergraben!
Ende des Monats werden wir einen neuen Bundestag wäh-
len.
Das wir die Wahl haben, ist keine Selbstverständlichkeit, 
sondern eine demokratische Errungenschaft, um die uns vie-
le Generationen vor uns beneiden würden. Aber Demokra-
tien können immer nur so gut sein wie das demokratische 
Bewusstsein in der Gesellschaft und die Bereitschaft zum ge-
waltfreien Diskurs und zur Toleranz gegenüber abweichen-
den Sichtweisen (sofern diese auch selbst tolerant und ge-
waltfrei sind).
Wir tun gut daran, unsere Demokratie zu schätzen und zur 
Wahl zu gehen. (Wer nicht weiß, wem er dabei seine Stimme 
geben soll, kann sich auch der Wahl enthalten und dennoch 
damit seine Wertschätzung für die demokratische Verfassung 
unserer Gesellschaft zum Ausdruck bringen.)
Bleiben Sie gesund und behütet, Ihr

Pfr. Oliver Behre

Kirche in Corona-Zeiten

Leider begleitet uns die Corona-Situation weiterhin.
Wir gehen davon aus, dass für Geimpfte bzw. Genesene nur 
ein geringes Risiko einer Erkrankung besteht. Daher fallen 
für diesen Personenkreis die coronabedingte Einschränkun-
gen in aller Regel fort.
Für alle, die nicht geimpft sind, gelten die Abstands- und 
Hygieneregeln (Maskenpflicht!) weiter.
Wir behalten uns vor, zu bestimmten Veranstaltungen eine 
Testpflicht vorzusehen und diese auch zu kontrollieren. Diese 
gilt für alle Konzertveranstaltungen, Zusammenkünfte in der 
Gemeinde außer dem Gottesdienst sowie Gemeindeausflüge 
mit dem Reisebus.
Für unsere Kinder- und Jugendgruppen behalten die Ab-
stands- und Hygieneregeln weiterhin ihre Gültigkeit und wir 
erwarten, dass alle Kinder und Jugendlichen zeitnah (in der 
Schule oder zuhause) getestet sind.

Unsere Gottesdienste und Veranstaltungen  
im September 2021

05.09., Gottesdienst, um 09.00 Uhr in der Kirche Löberitz
05.09., Gottesdienst, um 10.30 Uhr in der Kirche Göttnitz
05.09., Gottesdienst mit Einsegnung der Schulanfänger*innen, 
um 14.00 Uhr in der Kirche Zörbig
11.09. um 17.00 Uhr, in der Kirche Zörbig (Digitales Kirchen-
kreisfest)
Für den Kirchenkreis haben der Autor Andreas Hillger und 
der Komponist Christoph Reuter ein modernes Werk über das 
Leben von Ludwig van Beethoven geschaffen. Dieses Orato-
rium wurde unter Leitung des Kreiskantos Michael Weigert 
mit bekannten Orchestermusikerinnen und -Musikern der 
Solisten Barbara Berg (Sopran), Burkhard von Puttkamer (Ba-
riton), Frank Roder (Sprecher) und Mitarbeitern des Kirchen-
kreises aufgenommen.

Wir feiern die Uraufführung mit unseren 
Gemeindemitgliedern und Gästen zeit-
gleich an verschiedenen Orten unseres Kir-
chenkreises:
11. September 2021 - 17:00 Uhr - Kirche 
Zörbig
Sie sind herzlich eingeladen.

12.09., Gottesdienst, um 09.00 Uhr in der Kirche Großzöberitz
12.09., Gottesdienst, um 14.00 Uhr in der Kirche Stumsdorf
17.09., Orgelkonzert um 19.00 Uhr in der Kirche Zörbig (im 
Rahmen des 16. Rühlmannorgel-Festivals mit Kantor Matthias 
Müller)
18.09., (Samstag!) Konzertgottesdienst um 18.00 Uhr in der 
Kirche Zörbig (mit Kantor Markus Vogt)
26.09., Erntedankgottesdienst um 09.00 Uhr in der Kirche 
Glebitzsch
26.09., Erntedankgottesdienst um 10.15 Uhr in der Kirche 
Spören
26.09., Mauritiusfest um 14.00 Uhr in der Kirche Zörbig mit 
anschließender Kaffee- und Kuchentafel im Pfarrhaus
Seniorenkreise
Der Seniorenkreis Zörbig trifft sich am Montag, dem 06.09. 
um 14 Uhr im Pfarrgarten Zörbig.
Der Seniorenkreis Spören trifft sich am Dienstag, dem 14.09. 
um 14 Uhr im Pfarrhaus Spören.
Der Seniorenkreis Löberitz trifft sich am Dienstag, dem 07.09. 
um 14 Uhr im Gemeinderaum Löberitz.
Kinder- und Jugendliche
Die Christenlehrekinder treffen sich am Mittwoch, dem 15.09. 
und 29.09. im Pfarrhaus Zörbig.
Die Vorkonfirmanden treffen sich am Mittwoch, dem 15.09. 
und 29.09. im Pfarrhaus Zörbig.
Die Konfirmanden treffen sich am Mittwoch, dem 22.09., um 
16.00 Uhr im Pfarrhaus Zörbig.
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Die Junge Gemeinde trifft sich am 15.09. und 29.09., um 
18.00 Uhr im Pfarrhaus Zörbig.
Weitere Gemeindekreise
Der Bibelgesprächskreis trifft sich am 13.09. und 27.09., um 
19.30 Uhr im Pfarrgarten Zörbig.
Der Gebetskreis in unserem Pfarrbereich trifft sich am 20.09., 
um 19.30 Uhr in der Kirche Zörbig.

Weitere Angebote

Einladung zum Gottesdienst mit Begrüßung und Einsegnung 
der Schulanfänger*innen am 05.09.2021 um 14.00 Uhr in Zör-
big
Wir laden ganz besonders alle Schulfänger*innen mit ihren 
Eltern zum Gottesdienst am 5. September um 14.00 Uhr in die 
Zörbiger Kirche ein.
Dort wollen wir sie besonders begrüßen und ihnen einen Se-
gen für ihren neuen Lebensabschnitt mit auf den Weg geben.
Außerdem erhält jede*r Schulanfänger*in ein besonderes Le-
segeschenk von der Kirchengemeinde überreicht.

Gemeindefahrt zur Bundesgartenschau nach Erfurt am 
25.09.2021
Wir laden herzlich ein zu einer Gemeindefahrt zur Buga nach 
Erfurt am 25. September. Mit dem Bus werden wir im Zeit-
raum zwischen 07.00 Uhr und 08.00 Uhr ab Zörbig/Markt und 
weiteren Haltestellen im Bereich aufbrechen und das weit-
räumige Gelände der Bundesgartenschau mit einer Führung 
erkunden (dazu ist ein wenig Ausdauer beim Spazierengehen 
gefordert).
Die Ankunft wird gegen 19.00 Uhr bis 20.00 Uhr im Bereich 
sein.
Die Kosten betragen 50 - 60 € ohne Verpflegung.
Wir bitten um Nachweis des Geimpftseins, Genesenseins oder 
Getestetseins (Antigentest innerhalb von 48 Stunden).
Wir bitten alle, die mitkommen möchten, um Anmeldung 
über das Gemeindebüro Zörbig. Es stehen 30 Plätze zur Ver-
fügung.

Familienausflug ins Forschungsmuseum Schöningen am 
02.10.2021
Wir laden Kinder im Alter zwischen 6 und 15 Jahren zusam-
men mit ihren Eltern zu einer Familienfahrt nach Schöningen 
ein. Dort besuchen wir das Forschungsmuseum, dass uns das 
Leben der Urmenschen, die vor 300.000 Jahren in unserer 
Region gelebt haben, vorstellt. Nach der Führung durch die 
Ausstellung können wir uns an vorzeitlichen Jagdwaffen aus-
probieren.
Die Fahrt findet aus Corona-Gründen als Autokonvoi statt. 
Jede Familie fährt in ihrem eigenen Wagen. Das Mittagessen 
findet in Form eines Picknicks statt.

Die Kosten für Eintritt und Programm trägt die Kirchenge-
meinde.
Wir bitten alle, die mitkommen möchten, um Anmeldung 
über das Gemeindebüro Zörbig.
Es stehen 9 bis 18 Plätze für Kinder zur Verfügung.

Orgelkonzerte im Rahmen des Rühlmann-Orgel-Festival
Am 17.09. findet um 19.00 Uhr in der Kirche Zörbig und am 
07.10. um 19.00 Uhr in der Kirche Spören jeweils ein Orgel-
konzert an der Rühlmann-Orgel statt. Es spielt Kantor Mat-
thias Müller in Zörbig und Padre Paskal Barturen (Bilbao) in 
Spören. Eine Kollekte am Ausgang wird erbeten.
Einlass ist nur geimpft, genesen oder getestet möglich!

Mauritiusfest am Sonntag, 26.09.2021 in Zörbig
Um 14.00 Uhr feiert die Kirchengemeinde Zörbig das Mauritius-
fest mit Festgottesdienst und anschließendem Kaffee- und Ku-
chenessen im Pfarrgarten bzw. Pfarrhaus.
Herzliche Einladung dazu.

Beginn des neuen Konfikurses zur Konfirmation 2023
Wir laden alle Jugendlichen ab 12 Jahren zu unserem neuen 
Konfivorbereitungskurs für die Konfirmation 2023 ein.
Die Vorbereitung auf die Konfirmation dient der Erkun-
dung der religiösen Überzeugungen und der Spiritualität 
des christlichen Glaubens. Dabei geht es darum, dass die 
Konfirmand*innen für sich herausfinden, ob und was für 
sie am christlichen Glauben wichtig ist und wie sie christli-
che Überzeugungen und Traditionen in ihr Leben aufnehmen 
wollen, um ihren eigenen Platz in der Gemeinschaft der Kir-
che und weltweiten Gemeinschaft des christlichen Glaubens 
zu finden.
Wir treffen uns zum ersten Mal am Mittwoch, 15.09.2021 um 
16.00 Uhr im Pfarrhaus Zörbig (Topfmarkt 1). Dann erhalten 
die Konfirmand*innen alle weiteren Informationen. Wer fra-
gen hat oder sich bereits im Vorfeld für den Kurs anmelden 
möchte, kann sich dazu im Gemeindebüro melden.

Kontakt
Ev. Gemeindebüro und Verwaltung der kirchl. Friedhöfe, 
Topfmarkt 1 in Zörbig.
Dort ist unsere Gemeindesekretärin Dorit Hofmüller in der 
Zeit von Dienstag und Donnerstag 8 - 12 Uhr für Sie unter 
der Telefonnummer 034956 20304 oder per E-Mail unter 
info@ev-kirche-zoerbig.de zu erreichen.
Sie erreichen Pfr. Oliver Behre unter der E-Mail 
oliver.behre@ev-kirche-zoerbig.de oder der Telefonnummer 
034956 23761.

Pfr. Oliver Behre, Zörbig
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Tagesordnung

7. Sitzung des Stadtrates der Stadt Zörbig

Sitzungstermin: Mittwoch, 22.09.2021, 18:00 Uhr
Raum, Ort: Kulturscheune, Gut Mößlitz, Mößlitz 06, 

OT Mößlitz, 06780 Zörbig
Öffentlicher Teil:
TOP 1: Eröffnung der Sitzung
TOP 2: Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung
TOP 3: Feststellung der Beschlussfähigkeit
TOP 4: Änderungsanträge und Bestätigung der Tages-

ordnung
TOP 5: Einwohnerfragestunde
TOP 6: Kontrolle und Genehmigung der Niederschrift 

der letzten Sitzung
TOP 7: Bericht des Bürgermeisters über die Ausführung 

gefasster Beschlüsse, ggf. über wichtige Stadtan-
gelegenheiten und Eilentscheidungen

TOP 8: Bekanntgabe von amtlichen Mitteilungen
TOP 9: Behandlung der Tagesordnungspunkte der öf-

fentlichen Sitzung
TOP 9.1: Satzung für den Senioren- und Behindertenbeirat 

der Stadt Zörbig
Vorlage: 2021-BV-101

TOP 9.2: Zustimmung zur einer überplanmäßigen Auszah-
lung im Produkt 365122 - Hort Löberitz
Vorlage: 2021-BV-107

TOP 9.3: Bericht der MIDEWA GmbH zum Stand der Trink-
wasserversorgung in den OT Großzöberitz, Salz-
furtkapelle und Wadendorf
Vorlage: 2021-MV-118

TOP 10: Anfragen und Anregungen der Mitglieder des 
Stadtrates über einzelne Angelegenheiten der 
Stadt

TOP 11: Schließung des öffentlichen Teils der Sitzung

Nichtöffentlicher Teil:
TOP 12: Eröffnung des nicht öffentlichen Teils der Sitzung
TOP 13: Bericht des Bürgermeisters über die Ausführung 

gefasster Beschlüsse, ggf. über wichtige Stadtan-
gelegenheiten und Eilentscheidungen

TOP 14: Vergabeangelegenheiten
TOP 15: Grundstücksangelegenheiten
TOP 16: Anfragen und Anregungen der Mitglieder des 

Stadtrates über einzelne Angelegenheiten der 
Stadt

TOP 17: Schließung des nicht öffentlichen Teils der Sit-
zung
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TOP 4: Änderungsanträge und Bestätigung der Tagesord-
nung

TOP 5: Einwohnerfragestunde
TOP 6: Kontrolle und Genehmigung der Niederschrift der 

letzten Sitzung
TOP 7: Bericht des Ausschussvorsitzenden über die Ausfüh-

rung gefasster Beschlüsse, ggf. über wichtige Stadt-
angelegenheiten und Eilentscheidungen

TOP 8: Bekanntgabe von amtlichen Mitteilungen
TOP 9: Behandlung der Tagesordnungspunkte der öffent-

lichen Sitzung
TOP 9.1: Vorinformation zum Sachstand des gesamträumli-

chen Konzeptes zur Steuerung großflächiger Pho-
tovoltaikfreiflächenanlagen (Alternativenprüfung)
Vorlage: 2021-INFO-095

TOP 10: Anfragen und Anregungen der Mitglieder des Aus-
schusses über einzelne Angelegenheiten der Stadt

TOP 11: Schließung des öffentlichen Teils der Sitzung
Nichtöffentlicher Teil:
TOP 12: Eröffnung des nicht öffentlichen Teils der Sitzung
TOP 13: Bericht des Ausschussvorsitzenden über die Ausfüh-

rung gefasster Beschlüsse, ggf. über wichtige Stadt-
angelegenheiten und Eilentscheidungen

TOP 14: Vergabeangelegenheiten
TOP 15: Grundstücksangelegenheiten
TOP 16: Anfragen und Anregungen der Mitglieder des Aus-

schusses über einzelne Angelegenheiten der Stadt
TOP 17: Schließung des nicht öffentlichen Teils der Sitzung
Öffentlicher Teil:
TOP 18: Eröffnung des öffentlichen Teils der Sitzung
TOP 19: Bekanntgabe der im nicht öffentlichen Teil gefass-

ten Beschlüsse
TOP 20: Schließung der Sitzung

gez. Matthias Egert
Vorsitzender

Tagesordnung

8. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses

Sitzungstermin: Mittwoch, 15.09.2021, 18:00 Uhr
Raum, Ort: Gebäude der FF Zörbig, Feuerwehrstr. 7, 

Zörbig

Öffentlicher Teil:
TOP 1: Eröffnung der Sitzung
TOP 2: Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung
TOP 3: Feststellung der Beschlussfähigkeit
TOP 4: Änderungsanträge und Bestätigung der Tagesord-

nung
TOP 5: Einwohnerfragestunde
TOP 6: Kontrolle und Genehmigung der Niederschrift der 

letzten Sitzung
TOP 7: Bericht des Ausschussvorsitzenden über die Aus-

führung gefasster Beschlüsse, ggf. über wichtige 
Stadtangelegenheiten und Eilentscheidungen

TOP 8: Bekanntgabe von amtlichen Mitteilungen
TOP 9: Behandlung der Tagesordnungspunkte der öffent-

lichen Sitzung
TOP 9.1: Satzung für den Senioren- und Behindertenbeirat 

der Stadt Zörbig
Vorlage: 2021-BV-101

TOP 9.2: Zustimmung zur einer überplanmäßigen Auszah-
lung im Produkt 365122 - Hort Löberitz
Vorlage: 2021-BV-107

TOP 9.3: Zustimmung zur einer außerplanmäßigen Auf-
wendung/Auszahlung im Produkt 575100 - Förde-
rung des Tourismus
Vorlage: 2021-BV-110

TOP 9.4: Bericht zum Stand der Haushaltsausführung 2021
Vorlage: 2021-MV-105

Öffentlicher Teil:
TOP 18: Eröffnung des öffentlichen Teils der Sitzung
TOP 19: Bekanntgabe der im nicht öffentlichen Teil ge-

fassten Beschlüsse
TOP 20: Schließung der Sitzung

gez. Helmut Dorn
Vorsitzender

Tagesordnung

6. Sitzung des Bildungs-, Ordnungs-, Sozial-, Sport-, 
Kultur- und Umweltausschusses

Sitzungstermin: Montag, 13.09.2021, 18:00 Uhr
Raum, Ort: Gebäude der FF Zörbig, Feuerwehrstr. 7, 

Zörbig

Öffentlicher Teil:
TOP 1: Eröffnung der Sitzung
TOP 2: Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung
TOP 3: Feststellung der Beschlussfähigkeit
TOP 4: Änderungsanträge und Bestätigung der Tagesord-

nung
TOP 5: Kontrolle und Genehmigung der Niederschrift der 

letzten Sitzung
TOP 6: Einwohnerfragestunde
TOP 7: Bekanntgabe von amtlichen Mitteilungen
TOP 8: Behandlung der Tagesordnungspunkte der öf-

fentlichen Sitzung
TOP 8.1: Satzung für den Senioren- und Behindertenbeirat 

der Stadt Zörbig
Vorlage: 2021-BV-101

TOP 8.2: Stand der Projekte Kulturquadrat (ESF, Kulturerbe 
usw.)

TOP 8.3: Stand Projekt „Aktuarhaus“
TOP 8.4: Vorstellungen zur Durchführung der „Schloß-

weihnacht“
TOP 9: Anfragen und Anregungen der Mitglieder des Aus-

schusses über einzelne Angelegenheiten der Stadt
TOP 10: Schließung des öffentlichen Teils der Sitzung

Nichtöffentlicher Teil:
TOP 11: Eröffnung des nicht öffentlichen Teils der Sitzung
TOP 12: Anfragen und Anregungen der Mitglieder des 

Ausschusses über einzelne Angelegenheiten der 
Stadt

TOP 13: Schließung des nicht öffentlichen Teils der Sitzung

Öffentlicher Teil:
TOP 14: Eröffnung des öffentlichen Teils der Sitzung
TOP 15: Bekanntgabe der im nicht öffentlichen Teil gefass-

ten Beschlüsse
TOP 16: Schließung der Sitzung

gez. Rolf Sonnenberger
Vorsitzender

Tagesordnung

10. Sitzung des Bau- und Vergabeausschusses

Sitzungstermin: Dienstag, 14.09.2021, 18:00 Uhr
Raum, Ort: Gebäude der FF Zörbig, Feuerwehrstr. 7, 

Zörbig

Öffentlicher Teil:
TOP 1: Eröffnung der Sitzung
TOP 2: Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung
TOP 3: Feststellung der Beschlussfähigkeit
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TOP 10: Anfragen und Anregungen der Mitglieder des Aus-
schusses über einzelne Angelegenheiten der Stadt

TOP 11: Schließung des öffentlichen Teils der Sitzung

Nichtöffentlicher Teil:
TOP 12: Eröffnung des nicht öffentlichen Teils der Sitzung
TOP 13: Bericht des Ausschussvorsitzenden über die Aus-

führung gefasster Beschlüsse, ggf. über wichtige 
Stadtangelegenheiten und Eilentscheidungen

TOP 14: Vergabeangelegenheiten
TOP 15: Grundstücksangelegenheiten
TOP 16: Anfragen und Anregungen der Mitglieder des Aus-

schusses über einzelne Angelegenheiten der Stadt

TOP 17: Schließung des nichtöffentlichen Teils der Sitzung

Öffentlicher Teil:
TOP 18: Eröffnung des öffentlichen Teils der Sitzung
TOP 19: Bekanntgabe der im nichtöffentlichen Teil gefass-

ten Beschlüsse
TOP 20: Schließung der Sitzung

gez. Matthias Egert
Vorsitzender

Öffentliche Bekanntmachung  
des Stadtwahlleiters der Stadt Zörbig

Termin Jugendstadtrat

hiermit mache ich, gemäß § 5 Absatz 2 KWG LSA (Kommu-
nalwahlgesetz des Landes Sachsen-Anhalt in der zurzeit gel-
tenden Fassung), bekannt, dass der Stadtrat der Stadt Zörbig 
mit Beschluss-Nr. 2021-BV-079 am 21.07.2021 beschlossen hat, 
dass die Wahl für den Jugendstadtrat am

Sonntag, den 07.11.2021, als Briefwahl,
stattfindet.

Zörbig, den 07.09.2021

Matthias Egert
Stadtwahlleiter
Der Stadt Zörbig

Öffentliche Bekanntmachung  
des Stadtwahlleiters der Stadt Zörbig  
für die Jugendstadtratswahl am 07.11.2021
hiermit mache ich öffentlich bekannt, dass der Stadtrat der 
Stadt Zörbig mit Beschluss Nr. 2021-BV-080 am 21.07.2021 be-
schlossen hat, dass für das Wahlgebiet für die Jugendstadt-
ratswahl in folgende zwei Wahlbereiche eingeteilt ist:
- Wahlbereich 1: Ortschaft Zörbig und Ortschaft Löberitz
- Wahlbereich 2: Ortschaften: Salzfurtkapelle, Schortewitz, Spö-

ren, Schrenz, Stumsdorf, Großzöberitz, Göttnitz und Cösitz

Zörbig, den 07.09.2021

Matthias Egert
Stadtwahlleiter
Der Stadt Zörbig

Öffentliche Bekanntmachung  
des Stadtwahlleiters und des Stellvertreters 
für die Jugendstadtratswahl  
der Stadt Zörbig am 07.11.2021
gemäß § 3 Absatz 1 KWO LSA (Kommunalwahlordnung für 
das Land Sachsen-Anhalt (in der zurzeit geltenden Fassung) 
und der Satzung für den Jugendstadtrat der Stadt Zörbig 
vom 24.03.2021 (Stadtrat-Beschluss-Nr.: 2021-BV-013) gibt die 
Stadt Zörbig bekannt, dass für die Jugendstadtratswahl am 
07.11.2021
Herr Matthias Egert
Große Ritterstraße 36
06780 Zörbig
zum
Stadtwahlleiter

und
Herr Axel Stephan
Unter den Linden 1
06780 Zörbig/OT Spören
zum
Stellvertretenden Stadtwahlleiter
berufen sind.

Zörbig, 07.09.2021

Matthias Egert
Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung  
des Stadtwahlleiters über die  
Zusammensetzung des Stadtwahlausschusses
Gemäß § 10 Abs. 1 Kommunalwahlgesetz für das Land Sach-
sen-Anhalt (KWG LSA) in der zurzeit geltenden Fassung, in 
Verbindung mit § 4 Abs. 4 Kommunalwahlordnung für das 
Land Sachsen-Anhalt (KWO LSA) in der zurzeit geltenden 
Fassung, wird die Zusammensetzung des Stadtwahlaus-
schusses für die Jugendstadtratswahl in der Stadt Zörbig am 
07.11.2021 hiermit wie folgt öffentlich bekannt gemacht:

Vorsitzender und Stadtwahlleiter
Bürgermeister Matthias Egert

stellvertretender Vorsitzender
stellv. Bürgermeister Axel Stephan

Beisitzer/in
Nico Hofert
Kathrin Sponholz

stellvertretende/r Beisitzer/in
Benny Berger
Stephanie Wolf

Zörbig, 07.09.2021

Matthias Egert
Stadtwahlleiter der Stadt Zörbig
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2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvoll-
ständig hält, kann gemäß § 19 KWG (Kommunalwahl-
gesetz des Landes Sachsen-Anhalt, in der zurzeit gel-
tenden Fassung) innerhalb der Auslegungsfrist (vom 
18. Oktober 2021 bis 22. Oktober 2021) bei dem Pass- 
und Meldewesen in der Stadtverwaltung der Stadt 
Zörbig einen Antrag auf Berichtigung des Wählerver-
zeichnisses stellen. Der Einspruch kann schriftlich oder 
mündlich als Erklärung zur Niederschrift, persönlich 
oder durch einen Bevollmächtigten eingelegt werden. 
Soweit die behaupteten Tatsachen nicht offenkundig 
sind, sind die erforderlichen Beweismittel beizubrin-
gen.
Nach dem 22. Oktober 2021, 12 Uhr ist ein Einspruch 
nicht mehr zulässig.

3. Wahlberechtigte Personen, die in das Wählerverzeich-
nis eingetragen sind, erhalten ab dem 13. Oktober die 
Briefwahlunterlagen. Wer keine Briefwahlunterlagen 
erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss 
einen Antrag auf Berichtigung des Wählerverzeichnis-
ses spätestens bis zum 22. Oktober 2021, 12 Uhr, stellen, 
um nicht Gefahr zu laufen, dass das Wahlrecht nicht 
ausgeübt werden kann.

4. Einen Wahlschein erhält auf Antrag
4.1. eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlbe-

rechtigte Person gem. § 22 (1) KWO LSA,
4.2. eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahl-

berechtigte Person gem. § 22 (2) KWO LSA,
a) wenn sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden 

die Antragsfrist auf Berichtigung des Wählerver-
zeichnisses (bis zum 22. Oktober 2021) versäumt 
hat,

b) wenn ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst 
nach Ablauf der Antragsfristen nach § 22 Abs. 2 Nr. 
2 KWO entstanden ist.

4.3. Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis ein-
getragenen wahlberechtigten Personen bis zum 05. No-
vember 2021, 18.00 Uhr, bei dem Pass- und Meldewesen 
im Rathaus der Stadt Zörbig schriftlich oder mündlich 
beantragt werden. Die Schriftform gilt auch durch Te-
legramm, Fernschreiben, Telefax, E-Mail oder durch 
sonstige dokumentierbare elektronische Übermittlung 
als gewahrt. Eine telefonische Antragstellung ist un-
zulässig. Ein Wahlberechtigter mit einer körperlichen 
Beeinträchtigung kann sich bei der Antragstellung der 
Hilfe einer anderen Person bedienen, § 47 KWO LSA gilt 
entsprechend.
Der Antragsteller muss Familiennamen, Vornamen, Ge-
burtsdatum und eine Wohnanschrift (Straße, Hausnum-
mer, Postleitzahl, Ort) angeben.
Stellt eine Person für eine andere Person einen Antrag, 
muss sie durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachweisen, dass sie dazu berechtigt ist. Ein Wahlbe-
rechtigter mit einer körperlichen Beeinträchtigung 
kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer ande-
ren Person bedienen.

4.4. Wahlscheine können beantragt werden:
- von in das Wählerverzeichnis eingetragenen wahl-

berechtigten Personen bis zum 05. November 2021, 
18.00 Uhr.

- von nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene 
wahlberechtigte Personen unter den unter Nr. 4.2. 
Buchstaben a) bis b) angegebenen Voraussetzun-
gen bzw. von Personen, die bei nachgewiesener 
plötzlicher Erkrankung den Wahlraum nicht oder 
nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten aufsu-
chen können, bis zum Wahltag, 15.00 Uhr.

5. Mit dem Wahlschein, erhält jeder Wahlberechtigte zu-
gleich:
- einen amtlichen Stimmzettel des Wahlbereiches für 

die Jugendstadtratswahl,

Öffentliche Bekanntmachung  
des Stadtwahlausschusses für die 
Jugendstadtratswahl am 7. November 2021
Der Stadtwahlausschuss für die Jugendstadtratswahl ist ein-
berufen zu einer öffentlichen Sitzung am Mittwoch, dem 
08.09.2021, um 10:00 Uhr, im Zimmer 17c (1. OG) des Rathau-
ses der Stadt Zörbig.

Als Tagesordnung ist vorgesehen:
1. Eröffnung der Sitzung
2. Bestellung eines Schriftführers
3. Verpflichtung der Beisitzer und Beisitzerinnen durch den 

Stadtwahlleiter
4. Entscheidung über die Zulassung der Bewerber/innen 

zur Wahl des Jugendstadtrates der Stadt Zörbig am 
07.11.2021

5. Schließung der Sitzung

Die Sitzung ist öffentlich und für jedermann zugänglich.

Matthias Egert
Stadtwahlleiter
der Stadt Zörbig

Öffentliche Bekanntmachung  
des Stadtwahlleiters für die Wahl  
des Jugendstadtrates in der Stadt Zörbig  
am 7. November 2021
Gemäß § 63 Abs. 2 Satz 2 des Kommunalverfassungsgeset-
zes des Landes Sachsen-Anhalt ist den, für die Wahl des Ju-
gendstadtrates zugelassene, Bewerbern/innen Gelegenheit 
zu geben, sich den Bürgern in mindestens einer öffentlichen 
Veranstaltung vorzustellen.
Den Bewerberinnen und Bewerbern für die Wahl des Jugend-
stadtrates der Stadt Zörbig wird die Gelegenheit gegeben, 
sich am
Donnerstag, dem 21.10.2021, um 18.00 Uhr in der Turnhalle 

Zörbig,
Grünstraße 9, 06780 Zörbig

der Öffentlichkeit vorzustellen.
Alle interessierten Wahlberechtigten der Stadt Zörbig wer-
den gebeten, diese Veranstaltungen rege zu besuchen.

Matthias Egert
Stadtwahlleiter der Stadt Zörbig

Öffentliche Bekanntmachung über das Recht 
auf Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis

und die Erteilung von Wahlscheinen  
für die Jugendstadtratswahl am 07. November 2021

1. Das Wählerverzeichnis zur Jugendstadtratswahl für die 
Wahlbezirke der Stadt Zörbig liegt gemäß § 18 Abs. 2 
KWG LSA (Kommunalwahlgesetz für das Land Sachsen-
Anhalt, in der zurzeit geltenden Fassung) in der Zeit 
vom 18. Oktober 2021 bis 22. Oktober 2021 während 
der allgemeinen Öffnungszeiten im Pass- und Melde-
wesen in der Stadtverwaltung der Stadt Zörbig zur je-
dermanns Einsicht aus. Die Barrierefreiheit ist am Hin-
tereingang der Stadtverwaltung gewährleistet.
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Ver-
fahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Daten-
sichtgerät möglich. Jede wahlberechtigte Person kann 
verlangen, dass in dem Wählerverzeichnis während der 
Auslegungsfrist der Tag ihrer Geburt unkenntlich ge-
macht wird. Wählen kann nur, wer in das Wählerver-
zeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat.
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Wahlbezirk 9: Ortschaft Stumsdorf
Wahlraum: Riedaer Straße 13A, 06780 Zörbig 

OT Stumsdorf (Mehrzweckhalle)

Wahlbezirk 10: Ortschaft Quetzdölsdorf
Wahlraum: Kirchweg 2, 06780 Zörbig 

OT Quetzdölsdorf (Vereinshaus)

Wahlbezirk 11: Ortschaft Cösitz
Wahlraum: Burchard-Führer-Platz 7, OT Cösitz, 

06780 Zörbig (Alte Brennerei)

Wahlbezirk 12: Ortschaft Schortewitz
Wahlraum: Neue Gartenstraße 10, OT Schortewitz, 

06780 Zörbig (Sportlerheim)

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtig-
ten in der Zeit vom 23. August 2021 bis zum 05. Septem-
ber 2021 übersandt werden, sind der Wahlbezirk und der 
Wahlraum angegeben, in dem die Wahlberechtigten zu 
wählen haben.

3. Der Briefwahlvorstand tritt am 26. September 2021 um 
14.30 Uhr, im Ratssaal der Stadt Zörbig, Markt 12, 06780 
Zörbig, zur Zulassung der Wahlbriefe zusammen. Ab 
18.00 Uhr erfolgt die Ermittlung und Feststellung des 
Briefwahlergebnisses. Die Tätigkeit des Briefwahlvor-
stands ist öffentlich und für jedermann zugänglich.

4. Jeder Wahlberechtigte, der keinen Wahlschein besitzt, 
kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirkes wählen, in 
dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist.

Die Wahlberechtigten haben zur Wahl ihre Wahlbe-
nachrichtigung mitzubringen und ihren Personalaus-
weis oder ein amtliches Dokument (etwa Reisepass 
oder Führerschein) bereitzuhalten. Sie haben sich auf 
Verlangen des Wahlvorstandes über ihre Person auszu-
weisen.

Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben 
werden.

Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler 
erhält beim Betreten des Wahlraumes einen amtlichen 
Stimmzettel.

Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme.

Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender 
Nummer
a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die 

Namen der Bewerberinnen/Bewerber der zugelasse-
nen Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei, 
ggf. auch ihrer Kurzbezeichnung, bei Bewerberin-
nen/Bewerbern von Listenvereinigungen den Na-
men der Listenvereinigung und die Kurzbezeichnung 
oder das Kennwort, bei Bewerberinnen/Bewerbern, 
die nicht für eine Partei auftreten, die Bezeichnung 
„Einzelbewerberin/Einzelbewerber“ und rechts von 
dem Namen jeder Bewerberin/jedes Bewerbers einen 
Kreis für die Kennzeichnung,

b) für die Wahl nach Landeswahlvorschlägen in blauem 
Druck die Bezeichnung der Parteien, ggf. auch ihre 
Kurzbezeichnungen, bei Listenvereinigungen deren 
Name und die Kurzbezeichnung oder das Kennwort 
und jeweils die Namen der ersten drei Bewerberin-
nen/Bewerber der zugelassenen Landeswahlvorschlä-
ge und links von der Parteibezeichnung einen Kreis 
für die Kennzeichnung.

- einen amtlichen Stimmzettelumschlag,
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der 

Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen Wahl-
briefumschlag und

- ein Merkblatt für die Briefwahl.
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterla-
gen für eine andere Person ist nur im Falle einer plötz-
lichen Erkrankung zulässig, wenn die Empfangsberech-
tigung durch schriftliche Vollmacht nachgewiesen wird 
und die Unterlagen dem Wahlberechtigten nicht mehr 
rechtzeitig auf dem Postweg übersandt oder amtlich 
überbracht werden können.
Wer einen Wahlschein hat, kann durch Stimmabgabe 
(bei persönlicher Abholung der Wahlunterlagen an Ort 
und Stelle) oder durch Briefwahl wählen.
Die Briefwahlunterlagen müssen so rechtzeitig bei der 
jeweils darauf angegebenen Anschrift abgeben oder an 
diese versendet werden, dass diese dort spätestens am 
Wahltage bis 18:00 Uhr eingehen.
Nähere Hinweise sind dem Merkblatt zur Briefwahl, das 
mit den Briefwahlunterlagen übergeben wird, zu ent-
nehmen.

Zörbig, den 07. September 2021

Matthias Egert
Stadtwahlleiter der Stadt Zörbig

Wahlbekanntmachung  
der Stadt Zörbig für die Bundestagswahl  
am 26. September 2021

1. Am Sonntag, dem 26. Juni 2021, findet die Wahl zum 
zwanzigsten Deutschen Bundestag statt. Die Wahl dauert 
von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr.

2. Die Stadt Zörbig ist in folgende zwölf Wahlbezirke ein-
geteilt:

Wahlbezirk 1: Ortschaft Zörbig,
Wahlraum: Kirchplatz 8, 06780 Zörbig (Gebäude II 

der Grundschule)

Wahlbezirk 2: Ortschaft Zörbig,
Wahlraum: Am Schloss 12, 06780 Zörbig (Sporthalle)

Wahlbezirk 3: Ortschaft Göttnitz
Wahlraum: Löbersdorfer Straße 1, 06780 Zörbig 

OT Göttnitz (Vereinsraum)

Wahlbezirk 4: Ortschaft Großzöberitz
Wahlraum: Ernst-Thälmann-Straße 54, 06780 Zörbig 

OT Großzöberitz (Bürgerhaus)

Wahlbezirk 5: Ortschaft Löberitz
Wahlraum: Straße der Jugend 3 a, 06780 Zörbig 

OT Löberitz (Grundschule)

Wahlbezirk 6: Ortschaft Salzfurtkapelle
Wahlraum: Am Sportplatz, 06780 Zörbig OT Salzfurt-

kapelle (Mehrzweckhalle)

Wahlbezirk 7: Ortschaft Schrenz
Wahlraum: Hallesche Allee 1, 06780 Zörbig 

OT Schrenz (Sportlerheim)

Wahlbezirk 8: Ortschaft Spören
Wahlraum: Unter den Linden 10, 06780 Zörbig 

OT Spören (Bürgerhaus)
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Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis 
einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe be-
straft.
Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assis-
tenz entgegen der Wahlentscheidung des Wahlberech-
tigten oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des 
Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist 
strafbar. (§ 107 a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches)

Zörbig, den 07. September 2021

Stadt Zörbig
gez. Matthias Egert
Der Bürgermeister

!!! Bitte bringen Sie zur Wahl im Wahllokal Ihren Mund-Na-
sen-Schutz und einen eigenen Kuli mit !!!

Es besteht auch die Möglichkeit der Briefwahl in der Zeit 
vom 06.09.2021 bis 24.09.2021, 18:00 Uhr.

Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Zörbig 
für die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag  
am 26. September 2021

Aufruf zur Einreichung von Vorschlägen für die Bil-
dung von Wahlvorständen

Am 26.09.2021 findet die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag 
statt. Gemäß § 26 Abs. 1 des Wahlgesetzes des Landes Sach-
sen-Anhalt (LWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
18. Februar 2010 (GVBl. LSA S. 80), geändert durch Artikel 5 
des Gesetzes vom 05. Dezember 2014 (GVBl. LSA S. 494,497), 
in Verbindung mit § 5 der Wahlordnung des Landes Sachsen-
Anhalt (LWO) vom 27. Mai 2015 (GVBl. LSA S. 200), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 09. April 2020 (GvBl. LSA S. 
146), in der zurzeit geltenden Fassung, ist für jeden Wahlbe-
zirk ein Wahlvorstand zu bilden.
Die Ortschaften Cösitz, Göttnitz, Großzöberitz, Löberitz, 
Quetzdölsdorf, Salzfurtkapelle, Schortewitz, Schrenz, Spören 
und Stumsdorf bilden jeweils einen Wahlbezirk. Die Ortschaft 
Zörbig bildet zwei Wahlbezirke.
Die im Wahlgebiet der Stadt Zörbig vertretenden Parteien 
werden hiermit aufgefordert, innerhalb einer Frist von zwei 
Wochen nach dieser Bekanntmachung Wahlberechtigte als 
Beisitzer für die Wahlvorstände vorzuschlagen.
Ein Wahlvorstand setzt sich zusammen aus dem Wahlvor-
steher als Vorsitzenden und zwei bis acht Beisitzern, die die 
Gemeindebehörde aus den Wahlberechtigten des jeweiligen 
Wahlgebietes beruft.
Die Anzahl der zu berufenden Personen in die Wahlvorstän-
de wird auf jeweils 5 Mitglieder bzw. in der Ortschaft Zörbig 
6 Mitglieder festgesetzt.
Gemäß § 5 Abs. 1 LWO werden aus den Beisitzern, ein Stell-
vertreter des Wahlvorstehers, der Schriftführer und dessen 
Stellvertreter bestellt.
Die Besetzung der Wahlvorstände erfolgt am Wahlsonntag 
ab 7.30 Uhr bis zum Ende der Stimmenauszählung, nachdem 
die Wahlhandlung 18.00 Uhr abgeschlossen wurde.

5. Der Wähler gibt:

5.1.die Erststimme in der Weise ab,
dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarz-
druck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf 
andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Bewer-
berin/welchem Bewerber die Stimme gelten soll, und

5.2.die Zweitstimme in der Weise,
dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) 
durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere 
Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Landeswahl-
vorschlag die Stimme gelten soll.

Der Stimmzettel muss von dem Wähler in einer Wahlkabi-
ne des Wahlraumes oder in einem besonderen Nebenraum 
unbeobachtet gekennzeichnet sein und in gefalteten Zu-
stand so in die Urne gelegt werden, dass die Kennzeich-
nung von Umstehenden nicht erkannt werden kann.

6. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahl-
handlung erfolgende Ermittlung und Feststellung des 
Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jeder hat 
Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlge-
schäfts möglich ist. Während der Wahlzeit sind in und an 
dem Gebäude, in dem sich der Wahlraum befindet, sowie 
unmittelbar vor dem Zugang zu dem Gebäude jede Be-
einflussung der Wähler durch Ton, Schrift oder Bild sowie 
jede Unterschriftensammlung verboten (§ 30 des Wahlge-
setzes des Landes Sachsen-Anhalt).

7. Wahlberechtigte, die einen Wahlschein haben, können 
an der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahlschein aus-
gestellt ist,

a) durch Stimmgabe in einem beliebigen Wahlbezirk 
dieses Wahlkreises oder

b) durch Briefwahl

teilnehmen.

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich beim Pass- und 
Meldewesen (Briefwahlbüro) der Stadt Zörbig einen amt-
lichen Stimmzettel sowie einen amtlichen Wahlbriefum-
schlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimm-
zettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem 
unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem 
Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er 
dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. Der 
Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgege-
ben werden. Für die Briefwahl ist dem Wahlberechtigten 
ein Merkblatt nach dem Muster der Anlage 12 der Bun-
deswahlordnung zur Verfügung zu stellen.

8. Jeder Wahlberechtigte kann das Wahlrecht nur einmal 
und nur persönlich ausüben. Eine Ausübung des Wahl-
rechts durch einen Vertreter anstelle des Wahlberechtig-
ten ist unzulässig (§ 14 Abs. 4 des Bundeswahlgesetzes).
Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder 
wegen einer Behinderung an der Abgabe seiner Stim-
me gehindert ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe 
einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf 
technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlbe-
rechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlent-
scheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, 
die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die 
selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des 
Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein 
Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht (§ 14 Abs. 5 des 
Bundeswahlgesetzes).
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Für den Einsatz bekommt jedes Mitglied als Aufwandsent-
schädigung 25,- Euro.
Zudem erfolgt durch die Stadt Zörbig während der Wahl-
handlung eine Verpflegung der Wahlvorstände.
Die Vorschläge der Parteien sowie Bewerbungen von interes-
sierten Bürgern sind an die
Stadt Zörbig
Fachbereich Bildung, Wirtschaft und Ordnung
Bereich: Wahlen/Frau Sponholz
Markt 12
06780 Zörbig
zu richten.
Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass die Wahlbewer-
ber und Vertrauenspersonen für Wahlvorschläge ein Amt als 
Wahlvorsteher oder Beisitzer im Wahlvorstand nicht inneha-
ben können.
Jeder Wahlberechtigte ist verpflichtet ein Wahlehrenamt zu 
übernehmen. In diesem Zusammenhang wird auf § 48 Abs. 1 
LWG hingewiesen.

Zörbig, 07.09.2021

Matthias Egert
Bürgermeister Stadt Zörbig

Bekanntmachung der öffentlichen  
Auslegung der Abrundungssatzung Nr. 4 
„Teilbereich Zeundorfer Straße“  
im OT Schortewitz
Im Ortsteil Schortewitz der Stadt Zörbig besteht die Absicht, 
die Bebauung entlang der Zeundorfer Straße zu ergänzen. 
Hierfür bedarf es planungsrechtlicher Regelungen. Deshalb 
soll für die unmittelbar an die Bebauung von Schortewitz an-
grenzenden Flächen eine Abrundungssatzung nach § 34 Abs. 
4 Satz 1 Nr. 3 BauGB aufgestellt werden.
Der Entwurf der Abrundungssatzung Nr. 4 „Teilbereich 
Zeundorfer Straße“, bestehend aus der Satzung und der 
zeichnerischen Darstellung der Satzung sowie der dazuge-
hörigen Begründung, in der Fassung vom Juni 2021 liegen 
gemäß § 34 Abs. 6 des Baugesetzbuches (BauGB) i. V. mit § 13 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 sowie Satz 2 BauGB und § 3 Abs. 2 BauGB 
in der Zeit vom

15.09.2021 bis zum 16.10.2021
während folgender Zeiten zu jedermanns Einsicht öffentlich 
aus:
Ort: Stadt Zörbig, FB Bau und Gebäudemanagement, Zim-

mer 16, Lange
Straße 34, 06780 Zörbig

montags 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr
dienstags 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr
mittwochs 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr

donnerstags 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr
freitags 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Aufgrund der Corona-Pandemie ist der Zutritt zur Stadtver-
waltung nur nach vorheriger Terminvereinbarung mit dem 
FB Bau- und Gebäudemanagement (Tel. 034956 60200 oder 
60201, andreas.voss@stadt-zoerbig.de oder ina.schammer@
stadt-zoerbig.de) möglich.
Der Geltungsbereich hat eine Größe von ca. 4.600 m². Er um-
fasst die Teilflächen der Flurstücke 88, 89, 90 und 1033, Flur 
3 der Gemarkung Schortewitz. Der Verlauf der Geltungsbe-
reichsgrenze der Satzung ist dem beigefügten Lageplan zu 
entnehmen (siehe Anlage).

Darüber hinaus können alle Unterlagen ab 15.09.2021 auf 
der Internetseite der Stadt Zörbig unter:
Willkommen -> Wirtschaft -> Bauen und Stadtentwicklung 
-> Beteiligung Träger öffentlicher Belange
eingesehen werden.
Bedenken und Anregungen können während der Ausle-
gungsfrist von jedermann vorgebracht werden.
Nicht fristgemäß abgegebene Stellungnahmen können bei 
der Beschlussfassung unberücksichtigt bleiben.
Da die Satzung im vereinfachten Verfahren aufgestellt wird, 
wird von einer Umweltprüfung abgesehen (§ 13 Abs. 3 
BauGB).

Zörbig, 07.09.2021

gez. Matthias Egert
Bürgermeister
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